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137.  
Richtlinien für akademische Ehrungen 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 23. Juni 2004 folgende Richtlinien für akademische Ehrungen 
gemäß  §19 Abs.2 Z. 8 UG 2002 beschlossen: 
 
 

I. Akademische Ehrungen 
 
1. Ehrendoktorat 
Die Medizinische Universität Graz kann an Personen die auf Grund  ihrer wissenschaftlichen Leistun-
gen in Fachkreisen hohes Ansehen genießen und/oder sich um die durch die Medizinische Universität 
Graz zu erfüllenden wissenschaftlichen Aufgaben hervorragende Verdienste erworben haben, ehren-
halber ein Doktorat im Wirkungsbereich der Medizinischen Universität Graz ohne Erfüllung der in den 
Studienvorschriften geforderten Voraussetzungen verleihen. 
 
2. Ehrensenatorin oder Ehrensenator 
Die Medizinische Universität Graz kann an hervorragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens,  
die sich in besonderem Maße um die Medizinische Universität Graz und um die Förderung ihrer wis-
senschaftlichen und humanitären Aufgaben verdient gemacht haben, den Titel einer Ehrensenatorin 
oder eines Ehrensenators verleihen. Die Verdienste der oder des zu Ehrenden haben in einem außer-
gewöhnlichen und langzeitigem Engagement zu bestehen. 
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3. Ehrenbürgerin oder Ehrenbürger 
Die Medizinische Universität Graz kann an Personen, die sich um die Ausgestaltung oder Ausstattung 
der Medizinischen Universität Graz besondere Verdienste erworben haben, den Titel einer Ehrenbür-
gerin oder eines Ehrenbürgers  verleihen. Unter Ausgestaltung soll auch eine ideelle Förderung der 
Medizinischen Universität Graz verstanden werden. 
 
4. Erneuerung akademischer Grade 
Die Medizinische Universität Graz kann die bereits erfolgte Verleihung eines akademischen Grades 
aus besonderem Anlass, insbesonders anlässlich der 50. Wiederkehr des Tages der Verleihung, er-
neut vornehmen, wenn dies im Hinblick auf die besonderen wissenschaftlichen Verdienste , das her-
vorragende berufliche Wirken oder die enge Verbundenheit  der Absolventin oder des Absolventen mit 
der Medizinischen Universität Graz gerechtfertigt ist. 
 
 

II. Sonstige Auszeichnungen 
 
1. Ehrenzeichen (Auenbrugger Ehrenkreuz) 
a)  Die Medizinische Universität Graz kann an Personen die die sich besondere Verdienste um 

die Medizinische Universität Graz als Institution erworben haben oder der Medizinischen Uni-
versität Graz, ihren Organisationseinheiten oder ihren Studierenden hervorragende ideelle 
oder materielle Förderungen zu Teil werden ließen, als sichtbare Auszeichnung ein Ehrenzei-
chen verleihen. 

b)  Diese Auszeichnung kann nach Bedeutung der zu würdigenden Verdienste in Gold (in ganz 
besonderen Fällen für herausragende Verdienste), in Silber (für ganz besondere Verdienste) 
und Bronze (für besondere Verdienste)  verliehen werden. 

c)  Das Ehrenzeichen der Medizinischen Universität heißt „Auenbrugger- Ehrenkreuz der Medizi-
nischen Universität Graz“. Es wird entweder am Band  (Halsdekoration) oder als Brustkreuz 
getragen und besteht aus einem Medaillon mit dem Aeskulapstab (mit Schlange). Auf dem 
Revers des Medaillon steht UNIVERSITAS MEDICINAE GRAECENSIS DEDIT PRO MERI-
TIS. Das Medaillon hat einen Durchmesser von 40mm. Das Band ist grün mit weißen Einfas-
sungen und 50mm breit.  

 
2.Verdienste 
a) Dank- und Anerkennungsurkunde 
Die Medizinische Universität Graz kann physischen oder juristischen Personen die die Medizinische 
Universität Graz inner- oder außeruniversitär entscheidend fördern eine Dank- und Anerkennungsur-
kunde verleihen. 
 
b) Dank- und Anerkennungsmedaille 
Die Medizinische Universität Graz kann für besonderes berufliches Wirken innerhalb der Universität 
eine Dank – und Anerkennungsmedaille mit Urkunde verleihen.  
 
3.Jahrespreis 
a) Die Medizinische Universität Graz kann den Jahrespreis der Medizinischen Universität Graz für 
herausragende Leistungen von Universitätsangehörigen vergeben. Herausragende Leistungen sind 
jene , die  

1. zu deutlichen Kostenersparnissen während eines Rechnungsjahres geführt haben und nach-
haltig wirken; 

2. eine erhebliche organisatorische Vereinfachung oder die organisatorische Lösung eines bis 
dahin ungelösten Problems zum Gegenstand hatten; 

3. eine erhebliche Leistungssteigerung im betreffenden Aufgabenbereich zur Folge hatten;  
4. nachweislich eine außergewöhnliche Würdigung Medizinischen Universität Graz in der Öffent-

lichkeit hervorgerufen haben. 
 
b) Die Auszeichnung kann an Einzelpersonen oder Personengruppen verliehen werden. 
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Gemeinsame Bestimmungen für akademische Ehrungen 
und sonstige Auszeichnungen 

 
Antragsrechte 
a)  Die Anträge auf Verleihung von akademischen Ehrungen und sonstigen Auszeichnungen sind 

begründet, schriftlich beim Rektorat einzubringen. Antragsberechtigt sind  der Universitätsrat, 
der Senat, das Rektorat, Mitglieder des Universitätsrats, des Senats oder Rektorats sowie Lei-
terinnen und Leiter von Organisationseinheiten.  

b)  Anträge auf Verleihung des Jahrespreises könne auch von jeder oder jedem Universitätsan-
gehörigen eingebracht werden. 

c)  Jedem Antrag ist eine ausführliche Begründung mit curriculum vitae und gegebenenfalls das 
Verzeichnis der wissenschaftlichen Publikationen beizufügen. 

 
Verfahren 
a) Der Antrag ist an den Senat, bzw. eine dafür vom Senat eingerichtete Stelle wie z.B. Senats-

kommission oder Senatsbeauftragte oder Senatsbeauftragter  für Ehrungen. zur weiteren Be-
arbeitung weiterzuleiten. 

b) Diese Stelle erarbeitet unter Beiziehung von zwei Gutachterinnen oder Gutachtern (für das 
Ehrendoktorat), oder nach Einholung von zwei Stellungnahmen anerkannter Persönlichkeiten 
die dem Tätigkeitsfeld der oder des zu Ehrenden  nahe stehen, eine Empfehlung an den Se-
nat. 

c) Der Senat beschließt über die Verleihung und leitet den Beschluss an das Rektorat weiter. 
 
Verleihung 
Die Verleihung einer akademischen Ehrung, eines Ehrenzeichens und des Jahrespreises erfolgt durch 
das Rektorat in feierlicher Weise, im Regelfall im Rahmen einer akademischen Feier. Die oder der 
Geehrte erhält eine mit dem Siegel der Universität versehene Urkunde, die Verleihung  ist in das Eh-
renbuch der Medizinischen Universität Graz einzutragen. Das Ehrenzeichen geht mit der Verlei-hung  
in das Eigentum der Geehrten oder des Geehrten über. 
 
Widerruf 
a) Das Rektorat hat verliehene akademische Ehrungen und sonstige Auszeichnungen auf Grund 

eines Senatsbeschlusses mit Zweidrittelmehrheit widerrufen, wenn sich die geehrte Person 
durch späteres Verhalten der Ehrung unwürdig erweist oder sich nachträglich ergibt, dass die 
Ehrung erschlichen worden ist. Das Ehrenzeichen und die Urkunde sind einzuziehen und der 
Widerruf im Ehrenbuch der Universität zu vermerken. 

 
b) Der Widerruf erstreckt sich auch auf akademische Ehrungen und sonstige Auszeichnungen 

die auf Grund früherer Regelungen für den Wirkungsbereich der Medizinischen Universität 
Graz  verliehen wurden. 

 
Finanzierung 
Zur Bestreitung der Kosten der Ehrenzeichen und Verleihungsurkunden trifft die Medizinische Univer-
sität  im Budget  Vorsorge. 
 
Durchführungsbestimmungen 
Nähere Bestimmungen, insbesondere über den Ablauf der akademischen Feiern anlässlich der Ver-
leihung auf Grund dieses Satzungsteiles, werden vom Rektorat gemäß den akademischen Traditionen 
und dem Selbstverständnis der Medizinischen Universität Graz festgelegt.  
 

Der Vorsitzende des Senats: 
Stein 
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138.  
Satzung: Verleihung des Titels eines/einer Universitätsprofessors/Universitätsprofessorin 
Der Senat hat am 23. Juni 2004  mit einfacher Mehrheit folgende Richtlinien für die Durchführung des 
Begutachtungsverfahrens und für die Bewertung der Anträge für die Verleihung des Titels eines/einer 
Universitätsprofessors/Universitätsprofessorin beschlossen: 
 
Grundlagen für die Verleihung sind: 
� Die von der Bundesregierung festgelegten Erfordernisse. 
� Eine nach der Habilitation kontinuierliche fortgesetzte, eigenständige wissenschaftliche Tätig-

keit, die durch Originalarbeiten dokumentiert ist, sowie eine kontinuierliche wissenschaftliche 
Lehre. 

� Eine enge Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Graz in Forschung und Lehre. 
� Die Verleihung erfolgt an Personen, von denen zu erwarten ist, dass sie auch in Zukunft ihre 

wissenschaftliche Tätigkeit fortsetzen und für die Lehre an der Medizinischen Universität Graz 
zur Verfügung stehen werden. 

� Schließlich wird darauf hingewiesen, dass – auch bei Erfüllung der oben ausgeführten Vor-
aussetzungen – kein Rechtsanspruch auf die Verleihung eines Berufstitels besteht. 

 
Der Vorsitzende des Senats: 

Stein 
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139.  
Satzung: Änderung im Satzungsteil Studienrecht § 17 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 23. Juni 2004 einstimmig beschlossen, dass im Satzungsteil Stu-
dienrecht der § 17 wie folgt geändert werden soll: 
 
§17 (1) Studienplangebundene Wahlfächer/Wahlpflichtfächer sind jene Fächer, aus denen die Studie-
renden nach den Bestimmungen des Curriculums auswählen können. Für Magisterstudien sind min-
destens 15 ECTS-Punkte und für Diplomstudien mindestens 36 ECTS-Punkte an gebundenen Wahl-
fächern vorzusehen.  
 
(2) Freie Wahlfächer sind jene Wahllehrveranstaltungen, die die Studierenden frei aus dem Lehrange-
bot in- und ausländischer Universitäten wählen können. Für Bakkalaureatsstudien sind mindestens 24 
ECTS-Punkte, für Magisterstudien min. 12 ECTS-Punkte und für Diplomstudien mind. 36 ECTS-
Punkte vorzusehen. Das Gesamtausmaß an freien Wahlfächer darf 50 Prozent des Gesamtausmaßes 
des Studiums nicht überschreiten. 

(3) Abweichend zu den Regelungen in Abs.2 wird für das Bakkalaureatsstudium Pflegewissenschaften 
das Ausmaß der freien Wahlfächer mit mindestens 12 ECTS-Punkten festgelegt. 

(4) Übergangsbestimmung bis 1. 10. 2008: Für das Diplomstudium Zahnmedizin ist Abs. 1 nicht gültig. 

Der Vorsitzende des Senats: 
Stein 
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140.  
Frauenförderungsplan der Medizinischen Universität Graz 
  
Inhaltsverzeichnis  
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Teil A. Allgemeine Bestimmungen     
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Teil B. Forschung 

§ 13. Frauen- und Geschlechterforschung 
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Teil C. Lehre    

§ 15. Beteiligung an Lehre, Frauenanteil 
§ 16. Gastvortragende 
§ 17. Frauen- und Geschlechterforschung bzw. geschlechtsspezifische Lehrinhalte in den  
         Curricula 
§ 18. Begutachtung der Curricula 
§ 19. Evaluierung der Lehre 

 
Teil D. Studium           

§ 20. Erhöhung des Frauenanteils in Studienrichtungen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind 
§ 21. Stipendien 
§ 22. Vereinbarkeit von Studium und familiären Verpflichtungen bzw. Berufstätigkeit 

 
Teil E. Personalaufnahme, Personal- und Organisationsentwicklung         

I. Abschnitt: Personalaufnahme       
§ 23. Allgemeines 
§ 24. Ausschreibung 
§ 25. Motivieren zur Bewerbung 
§ 26. Wiederholung der Ausschreibung 
§ 27. Allgemeine Bestimmungen zum Auswahlverfahren 
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II. Abschnitt: Personal- und Organisationsentwicklung      

§ 31. Personal- und Organisationsentwicklung 
§ 32. Entwicklungsplan 
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III. Abschnitt: Karriereplanung, Aus- und Weiterbildung      
§ 33. Dienstpflichten, Dienst- bzw. Arbeitszeiten 
§ 34. Aus- und Weiterbildung 
§ 35. Spezifische Inhalte der Aus- und Weiterbildung 
§ 36. Kongresse, Tagungen 
§ 37. Habilitationsverfahren 
 

IV. Abschnitt: Weitere Bestimmungen        
§ 38. Beruflicher Aufstieg 
§ 39. Gutachten, Kommissionen, Gremien 
§ 40. Personalentscheidungen 
 

Teil F. Arbeitsumfeld und Schutz der Würde am Arbeitsplatz          
§ 41. Arbeitszeit 
§ 42. Sonderurlaube und Karenz 
§ 43. Kinderbetreuung 
§ 44. Menschengerechte Arbeitsbedingungen 

 
Teil G. Infrastruktur und Aufgaben von Einrichtungen zur Gleichstellung, Frauenförderung und 
Frauen- und Geschlechterforschung 

I. Abschnitt: Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen      
§ 45. Grundlagen.......... 
§ 46. Rechte und Aufgaben der Mitglieder 
§ 47. Infrastruktur 

 
II. Abschnitt: Organisationseinheit zur Koordination der Aufgaben der Gleichstellung, der 
Frauenförderung sowie der Geschlechterforschung     

§ 48. Aufgaben und Infrastruktur 
 
Teil H. Budgetangelegenheiten  

§ 49. Budgetangelegenheiten 
 
Teil I. Umsetzung und Berichtspflichten        

§ 50. Allgemeine Bestimmungen zur Umsetzung 
§ 51. Berichtspflichten zur Forschungsförderung von Frauen 
§ 52. Berichtspflichten zu Studium und Lehre 
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Teil J. Inkrafttreten       

§ 54. Inkrafttreten 
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Präambel 
 
Die Medizinische Universität Graz bekennt sich zu den Anliegen der Gleichstellung und zur Schaffung 
von positiven und karrierefördernden Bedingungen für Frauen. Sie sieht daher die Erreichung des 
Ziels, für Frauen und Männer an der Universität die ihrer Qualifikation entsprechenden Entwicklungs-
möglichkeiten zu schaffen und die für Frauen bestehenden Nachteile zu beseitigen bzw. auszuglei-
chen, als gemeinsame Aufgabe aller Universitätsangehörigen. Dies ist insbesondere eine Verpflich-
tung für Personen in leitenden Funktionen. 
 
Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern und Frauenförderung finden ihren adäquaten 
Niederschlag in Personalpolitik, Forschung und Lehre, sowie in der Verteilung der Ressourcen. Dazu 
gehört auch die Förderung von Studentinnen als potentielle künftige Wissenschafterinnen. Die Medi-
zinische Universität Graz setzt sich aktiv dafür ein, dass Studien- und Arbeitsbedingungen Frauen und 
Männern die gleichen Möglichkeiten zu wissenschaftlichem Forschen, Lehren und Lernen bieten. 
 
Bezeichnungen von Organisationseinheiten, Subeinheiten, dienstrechtliche Begriffe etc aus dem bis-
herigen Universitätsrecht sind sinngemäß auf die neuen Strukturen des Organisationsplanes nach UG 
02 anzuwenden 

 
Die Aufgaben der Frauenförderung werden nach Maßgabe der rechtlichen Bestimmungen von den 
Organen der Medizinischen  Universität Graz wahrgenommen. 

 
Teil A. Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1. Rechtliche Grundlagen und leitende Grundsätze  
(1)  Die rechtlichen Grundlagen des Frauenförderungsplans der Medizinischen Universität Graz 

finden sich insbesondere in der österreichischen Bundesverfassung ( vor allem Art 7 B-VG), in 
§ 41 Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, in den §§ 19 Abs. 2 Z 6 und §§ 41 - 44 Universitäts-
gesetz 2002 und in der Satzung der Medizinischen Universität Graz. 

(2)  Die leitenden Grundsätze ergeben sich aus den Bestimmungen des Bundes-
Gleichbehandlungsgesetzes (BGBl 100/1993 idgF im Folgenden kurz B-GBG), insbesondere 
aus dem allgemeinen Frauenförderungsgebot (§ 40 Abs. 1 B-GBG), aus der sinngemäßen 
Anwendung des Förderungsgebots bei der Aufnahme in den Bundesdienst (§ 42 B-GBG), 
dem Förderungsgebot beim beruflichen Aufstieg (§ 43 B-GBG), dem Förderungsgebot bei der 
Aus- und Weiterbildung (§ 44 B-GBG), aus der Erhaltung des Standards des Frauenförde-
rungsplans im Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
(BGBl II 94/2001), sowie aus § 2 Z 9, 10 Universitätsgesetz 2002, den Aufgaben der Universi-
tät Graz aus § 3 Z 4 und 9 Universitätsgesetz 2002. 

 
§ 2. Geltungsbereich 
Der Frauenförderungsplan gilt für alle Angehörigen der Medizinischen Universität Graz gemäß § 94 
Universitätsgesetz 2002. Bei personalrechtlichen Bezeichnungen aus dem Bundesdienstrecht gilt 
erforderlichenfalls das entsprechende arbeitsrechtliche Äquivalent. 
 
§ 3. Ziele  
Durch die Umsetzung des Frauenförderungsplanes verfolgt die Medizinische Universität insbesondere 
folgende strategische und operative Ziele: 

(1) Chancengleichheit 
Frauen sind in allen Organisationseinheiten, auf allen Hierarchieebenen und in allen Funktio-
nen und Tätigkeiten als gleichberechtigte Partnerinnen anzuerkennen. Es sind Rahmenbedin-
gungen zu schaffen und zu erhalten, die Frauen den Zugang zu allen universitären Tätigkeits-
bereichen ermöglichen. 
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(2) Gender Mainstreaming 
Die Medizinische Universität Graz wendet den Grundsatz des Gender Mainstreaming in allen 
Entscheidungsprozessen an. 

(3) Frauenförderung 
Angestrebt wird die Förderung der wissenschaftlichen Leistungen von Frauen, die Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses, die Erhöhung des Frauenanteils bei Forschungsprojek-
ten und Habilitationen und die Förderung weiblicher Studierender an der Medizinischen Uni-
versität Graz. In den Bereichen Administration und Services sind Maßnahmen zur Qualifizie-
rung von Frauen für Führungspositionen zu setzen. 

(4) Beseitigung von Unterrepräsentation 
Bestehende Unterrepräsentation von Frauen im Dienst an der Medizinischen Universität Graz 
in allen Organisationseinheiten, auf allen Hierarchieebenen und in allen Funktionen und Tätig-
keiten ist zu beseitigen. 

(5) Vermeidung von Benachteiligung 
Benachteiligungen von Frauen im Zusammenhang mit einem Dienstverhältnis oder Studium 
an der Medizinischen Universität Graz sind zu vermeiden. 

(6) Frauen- und Geschlechterforschung 
Die Frauen- und Geschlechterforschung ist verstärkt in Forschung und Lehre zu integrieren. 

(7) Verbesserung im Arbeitsumfeld 
Zur Schaffung eines menschenwürdigen und lebenswerten Arbeitsumfeldes für alle an der 
Medizinischen Universität Graz  tätigen Personen wird insbesondere gewährleistet: 
a) Vereinbarkeit von Studium/Beruf mit familiären Verpflichtungen 
b) Schutz der Würde am Arbeitsplatz, insbesondere (auch präventives) Vorgehen gegen se-

xuelle Belästigung und Mobbing am Arbeitsplatz. 
(8) Infrastruktur 

Eine adäquate Infrastruktur zur Verwirklichung der Gleichstellung und Frauenförderung ist si-
cherzustellen. 

(9) Information  
Die interne Information und Kommunikation zum Thema Gleichstellung ist als wesentliche 
Voraussetzung für die aktive Umsetzung dieser Inhalte durch alle an der Medizinischen Uni-
versität tätigen Personen sicherzustellen und zu verbessern. 
 

§ 4. Gender Mainstreaming 
(1) Gender Mainstreaming erfordert die Einbeziehung der Gleichstellung und Frauenförderung in 

alle Tätigkeiten, Maßnahmen und Entscheidungsprozesse der Medizinischen Universität 
Graz, insbesondere durch die obersten Organe wie Universitätsrat, Rektorin bzw. Rektor, 
Rektorat, und Senat (§ 20 Abs. 1 UG 2002) 

(2) Um eine konsequente Umsetzung des Gender Mainstreaming in allen Entscheidungsprozes-
sen und bei der Planung aller Maßnahmen zu gewährleisten, greift die Medizinische Universi-
tät Graz  auf das vorhandene ExpertInnenwissen im Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
zurück und bindet diese aktiv ein. 

 
§ 5. Weiterbildung in Gender Mainstreaming 

Die Medizinische Universität hat für regelmäßige Informations- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen zum Thema Gender Mainstreaming (insbesondere auch für Führungskräfte ) zu sorgen. 
 

§ 6. Unterrepräsentation 
Frauen gelten als unterrepräsentiert, wenn ihr Anteil an der Gesamtzahl der an der Medizinischen 
Universität Graz Beschäftigten auf einer Hierarchieebene, innerhalb einer personalrechtlichen Ka-
tegorie in der jeweiligen Organisationseinheit weniger als 40 % beträgt. 

 
§ 7. Frauenförderungsgebot 
(1) Ziel des Frauenförderungsplans ist es, den Anteil der weiblichen Beschäftigten in allen Organisa-

tionseinheiten, auf allen Hierarchieebenen, in allen personalrechtlichen Kategorien und in allen 
Funktionen und Tätigkeiten an der Medizinischen Universität Graz in allen Beschäftigungsverhält-
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nissen und Ausbildungsverhältnissen auf mindestens 40 % zu erhöhen. Alle Maßnahmen, die di-
rekt oder indirekt auf den Frauenanteil Einfluss nehmen, sind an diesem Ziel auszurichten. Maß-
nahmen der Frauenförderung sind in die Personalplanung und die Personalentwicklung zu integ-
rieren. Die Dringlichkeit der Förderung von Frauen bestimmt sich nach dem Ausmaß der Unter-
repräsentation. 

(2) Alle Universitätsangehörigen und insbesondere Leitungsorgane sind verpflichtet, innerhalb ihres 
Wirkungsbereiches an diesem Ziel mitzuwirken. 
 

§ 8. Benachteiligungsverbot 
(1) Die jeweilige Vertreterin oder der jeweilige Vertreter der Medizinischen Universität Graz hat im 

Dachverband der Universitäten (vgl. § 108 UG 2002) aktiv darauf hin zu wirken, dass die Kol-
lektivverträge keine geschlechterdiskriminierende Wirkung entfalten.  

(2) Weibliche Beschäftigte dürfen bei der Festsetzung des Entgelts insbesondere im Individualar-
beitsvertrag weder mittelbar noch unmittelbar diskriminiert werden. Dasselbe gilt für allfällige 
Zulagen, Beiträge und sonstige geldwerte Leistungen. 

 
§ 9. Öffentlichkeitsarbeit 
Frauenspezifische und gleichstellungsrelevante Themen sind als wesentliche Merkmale des Profils 
der Medizinischen Universität Graz - in Inhalt und Sprache angemessen - der inneruniversitären und 
außeruniversitären Öffentlichkeit zu präsentieren. 
 
§ 10. Information über einschlägige Rechtsvorschriften 

(1)  Die Medizinische Universität hat den Leiterinnen und Leitern aller Universitätseinrichtungen 
und Organisationseinheiten und dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen alle für 
Gleichstellungs- und Frauenförderungsangelegenheiten relevanten und aktuellen Rechtsvor-
schriften und auch arbeits- und sozialrechtlich relevante Informationen nachweislich  zu über-
mitteln. 
(2) Die Leiterinnen und Leiter der Universitätseinrichtungen und der Organisationseinheiten 
der Medizinischen Universität Graz haben alle ihnen zugegangenen Rechtsvorschriften und 
Informationen gemäß Abs. 1 allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern öffentlich zugänglich zu 
machen. 

 
§ 11. Allgemeine Informationen 

(1) Die Internet-Homepage der Medizinischen Universität Graz enthält auf der Einstiegsseite Hy-
perlinks zu frauenrelevanten Informationen (jedenfalls Arbeitskreis für Gleichbehandlungs-
fragen; die mit der Karl Franzens Universität gemeinsame Koordinationsstelle für Geschlech-
terstudien, Frauenforschung und Frauenförderung) zudem ist in allfälligen Orientierungs- und 
Lageplänen sowie Beschilderungen auf das Büro des Arbeitskreises für Gleichbehand-
lungsfragen und die Koordinationsstelle für Geschlechterstudien, Frauenforschung und Frau-
enförderung hinzuweisen. 

(2) In den jeweiligen Geschäftseinteilungen, Vorlesungsverzeichnissen und Telefonverzeich-
nissen etc. der Medizinischen Universität Graz sind die Namen, Adressen und E-Mail-
Adressen der mit der Gleichstellung und Frauenförderung befassten Einrichtungen aufzuneh-
men. 

(3) Den Studierenden wird im Rahmen des Zulassungsverfahrens (§§ 60 ff Universitätsgesetz 
2002) und der Orientierungslehrveranstaltungen in der Studieneingangsphase entsprechen-
des Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. Darin sind jedenfalls die mit der Gleichbe-
handlung und Frauenförderung befassten Gremien und Einrichtungen vorzustellen. Informiert 
wird auch über die an der Medizinischen Universität Graz eingerichteten Anlaufstellen bei se-
xueller Belästigung und Mobbing. Das Informationsmaterial ist zudem in der für Studienange-
legenheiten zuständigen Organisationseinheit aufzulegen. 

(4) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten bei Dienstantritt von der Personalabteilung bzw. 
deren funktionaler Nachfolgeeinrichtung der Medizinischen Universität Graz entsprechendes 
Informationsmaterial. Darin werden jedenfalls der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
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und die mit der Karl Franzens Universität gemeinsame Koordinationsstelle für Geschlechter-
studien, Frauenforschung und vorgestellt.  

 
§ 12. Gebrauch einer geschlechtergerechten Sprache 

(1)  Alle Organe und Angehörigen der Medizinischen Universität Graz bedienen sich in Aussen-
dungen, Formularen, Protokollen, Reden, Interviews und anderen an die Öffentlichkeit oder an 
die Universitätsangehörigen gerichteten Mitteilungen und in der Lehre einer geschlechterge-
rechten Sprache. Es sind daher in allen Schriftstücken und mündlichen Äußerungen entweder 
explizit die weibliche und männliche Form oder geschlechtsneutrale Bezeichnungen zu ver-
wenden. Unsachliche Differenzierungen zwischen Frauen und Männern sind zu unterlassen. 

(2)  Die Formulierung von Generalklauseln, in denen z.B. zu Beginn, am Ende oder in Fußnoten 
eines Textes festgehalten wird, dass die gewählten personenbezogenen Bezeichnungen für 
beide Geschlechter gelten, ist unzulässig.  

(3) Formulierungen sowie Organ- und Funktionsbezeichnungen sind so zu wählen, dass sie 
Frauen und Männer gleichermaßen betreffen. 

 
Teil B. Forschung 

 
§ 13. Frauen- und Geschlechterforschung  

(1) Die Medizinische Universität Graz fördert die Integration der Frauen- und Geschlecht-
erforschung (Gender Studies) insbesondere der Gender Specific Medicine und Women´s 
Health in Forschung und Lehre sowie deren Auf- und Ausbau. Forschungsprojekte, die sich  
mit Fragestellungen, Methoden und Ergebnissen aus dem Bereich dieser Forschung beschäf-
tigen, werden bei der Mittelvergabe besonders berücksichtigt. 

(2) Frauen- und Geschlechterforschung ist als gleichwertig mit anderen Disziplinen, die an der 
Medizinischen Universität Graz gelehrt werden, anzusehen. Das bedeutet, dass insbesondere 
wissenschaftliche Themen aus dem Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung im Rah-
men von Qualifikationsbeurteilungen (z.B. in Habilitationsverfahren, Berufungsverfahren) in-
nerhalb des wissenschaftlichen Faches als gleichwertig mit Arbeiten zu anderen Forschungs-
themen anzusehen sind. Interdisziplinäre und außeruniversitäre Leistungen im Rahmen der 
Frauen- und Geschlechterforschung, insbesondere Gender Specific Medicine und Women`s 
Health, sind zu berücksichtigen. 

 
§ 14. Förderung der Forschung von Frauen 

(1)  Die Medizinische Universität Graz fördert die Forschungstätigkeit von Frauen durch spezifi-
sche Maßnahmen, die in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis für Gleichbe-handlungsfragen 
erarbeitet werden. 

(2) Bei der Vergabe von Stipendien und Studienförderung ist ein transparenter Vergabemodus un-
ter Einbeziehung des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen zu entwickeln, der eine 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern gewährleistet. 

 
Teil C. Lehre 

 
§ 15. Beteiligung an Lehre, Frauenanteil 

Weibliche Lehrende dürfen bei der Beauftragung und Betrauung mit universitätsinterner und uni-
versitätsexterner Lehre nicht benachteiligt werden. Frauen sind in ausgewogener Weise an der 
Lehre aller Kategorien zu beteiligen, Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen wird vor der 
Erteilung der Lehre informiert, 
bei Diskriminierung auf Grund unsachlicher Verteilung der Lehre kann die Schiedskommission 
angerufen werden. 
 

§ 16. Gastvortragende 
(1) Bei Gastvortragenden ist ein Frauenanteil von 40 % pro Organisationseinheit anzustreben. 
(2) Bei der Prioritätenreihung der Gastvortragenden ist auf Frauen- und Geschlechterforschung, 

insbesondere Gender Specific Medicine und Women`s Health Bedacht zu nehmen. 
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(3) Bei der Einladung von Gastvortragenden ist auf frauen- und geschlechterbewusste Lehrinhal-
te, insbesondere Gender Specific Medicine und Women`s Health Rücksicht zu nehmen. 

 
§ 17. Frauen- und Geschlechterforschung bzw. geschlechtsspezifische Lehrinhalte in den Cur-

ricula 
(1) Bei der Gestaltung der Curricula ist auf die Integration von Themenstellungen aus dem Be-
reich der Gender Specific Medicine und Women`s Health in Form von Lehrveranstaltungen in 
den Pflicht- und Wahlfächern zu achten; ein Mindeststandard an geschlechterspezifischer 
Lehre ist jedenfalls sicherzustellen. 

(2) In den medizinischen Diplomstudien ist ein Wahlfach aus Frauen- und Geschlechterfor-
schung, der Gender Specific Medicine und Women`s Health in angemes-senem Ausmaß min-
destens aber im Ausmaß von zwei Stunden (3-4 ECTS Punkte) vorzusehen. 

 
§ 18. Begutachtung der Curricula 

Der Senat bzw. die für die Erlassung der Curricula zuständigen Organe haben jeden Entwurf zur 
Änderung oder Erlassung eines Studienplanes dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zur 
Stellungnahme zu übermitteln. Sie haben sich mit allfälligen Stellungnahmen des Arbeitskreises  
für Gleichbehandlungsfragen in Bezug auf die Integration von Frauen- und Geschlechterforschung 
in die Lehre und die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache in der Lehre nachweislich 
inhaltlich auseinander zu setzen. 

 
§ 19. Evaluierung der Lehre 
Bei der Evaluierung der Lehre ist zu erheben, ob die Gleichbehandlung von Studentinnen und Studen-
ten verwirklicht wird und ob die Lehrinhalte unter Wahrung des Gebotes der Gleichstellung der Ge-
schlechter und in geschlechtersensibler Weise vermittelt werden (z.B. Verwendung einer geschlech-
tergerechten Sprache, Verzicht auf geschlechterdiskriminierende Beispiele und Themen-stellungen 
sowie auf eine kritische Auseinandersetzung mit Geschlechterfragen etc). Ferner ist zu erfassen, ob in 
der Lehre frauen- und geschlechterspezifische Themenstellungen behandelt werden. 
 

Teil D. Studium 
 
§ 20. Erhöhung des Frauenanteils in Studienrichtungen, in denen Frauen unterrepräsentiert 
sind 

(1) Die Medizinische Universität Graz bemüht sich nachweislich um geeignete Förderungen in 
Fachrichtungen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind.  Liegt der Anteil der Studien-
anfängerinnen in einer Fachrichtung unter 40 %, bemüht sich die Medizinische Universität 
Graz, Strategien und konkrete Maßnahmen zu entwickeln, die den Anteil der Frauen erhöhen. 

 
§ 21. Stipendien 

(1) Stipendienangebote sind in geeigneter Weise den Studierenden bekannt zu machen. Frauen 
sind dabei zur Bewerbung besonders aufzufordern.  

(2) Die Medizinische Universität Graz wirkt darauf hin, dass zusätzliche Stipendien für Frauen 
angeworben werden, dass Stipendien durch Erziehungsurlaub oder durch Beurlaubung aus 
familiären Gründen unterbrochen werden können und die Altersgrenze für Stipendien bei fa-
miliären Belastungen hinaufgesetzt wird. 

 
§ 22. Vereinbarkeit von Studium und familiären Verpflichtungen bzw. Berufstätigkeit 

(1) Die Medizinische Universität Graz wirkt darauf hin, dass sich Schwangerschaft, Elternschaft 
sowie die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger bzw. Berufstätigkeit mit dem Studium und 
dem Studienabschluss vereinbaren lassen. 

(2) Es ist anzustreben, das prüfungsrelevante Lehrangebot zeitlich so festzulegen, dass die Teil-
nahme mit der Betreuung von Kindern bzw. der Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen 
bzw. Berufstätigkeit zu vereinbaren ist. Parallelveranstaltungen sollen zu unterschiedlichen 
Terminen angeboten werden. Studierende Eltern sind bei der Wahl der Termine vorrangig zu 
berücksichtigen. 
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Teil E. Personalaufnahme, Personal- und Organisationsentwicklung 
 
I. Abschnitt: Personalaufnahme 
 
§ 23. Allgemeines 

(1)  Entsprechend dem Frauenfördergebot des § 41 Universitätsgesetz 2002 und § 40 B-GBG ist 
der Anteil von Frauen in allen Organisationseinheiten, auf allen Hierarchieebenen sowie in al-
len Funktionen und Tätigkeiten an der Medizinischen Universität Graz auf 40 % anzuheben 
bzw. ein Anteil von 40 % zu erhalten. 
Daher sind in Organisationseinheiten, in denen dieser Anteil noch nicht erreicht ist, Bewerbe-
rinnen, die für die angestrebte Stelle in gleichem Maße geeignet sind wie der bestgeeignete 
Mitbewerber so lange vorrangig aufzunehmen, bis der Frauenanteil von mindestens 40 % er-
reicht ist, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

(2)  Die in der Person eines Mitbewerbers liegenden Gründe iSd Abs. 1 dürfen gegenüber Bewer-
berinnen keine unmittelbar oder mittelbar diskriminierende Wirkung haben (insbe-sondere ist 
die Heranziehung des Familienstandes oder von Unterhaltsverpflichtungen unzulässig). 

 
§ 24. Ausschreibung 

(1) Ausschreibungstexte sind so zu formulieren, dass sie als objektive Entscheidungsgrundlage 
für das Aufnahmeverfahren dienen können. Sie haben daher außer sämtlichen Aufnahmeer-
fordernissen ein umfassendes Anforderungsprofil (insbesondere die für das Auswahlverfahren 
maßgeblichen Qualifikationen) und nachvollziehbare, hinreichend detaillierte Qualifikationskri-
terien zu enthalten. 

(2) Ausschreibungstexte sind in weiblicher und männlicher Form abzufassen und haben keine 
zusätzlichen Anmerkungen zu enthalten, die auf ein bestimmtes Geschlecht schließen lassen. 

(3) Ausschreibungstexte für die Besetzung von Stellen sowie für Leitungsfunktionen haben den 
Zusatz zu enthalten: „Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenan-
teils, insbesondere in Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrück-
lich zur Bewerbung auf.“ Bei bestehender Unterrepräsentation ist ferner der Satz anzufügen: 
„Bei gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.“ 

(4) Ausschreibungen von Stellen und Funktionen sind den Beschäftigten der betreffenden Orga-
nisationseinheit auch während einer gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Form der Ab-
wesenheit vom Dienst bzw. Dienstort zeitgerecht bekannt zu machen. Dies gilt auch für inter-
ne Ausschreibungen. 

(5) Eine Kompetenz im Bereich des Gender Mainstreaming ist bei Ausschreibungen von Füh-
rungspositionen sowie bei Ausschreibung von Professuren als günstiges Auswahlkriterium zu 
nennen. 

(6) Die Ausschreibungstexte und auf Verlangen die Arbeitsplatz- bzw. Aufgabenbeschreibung 
durch die betreffende Organisationseinheit sind dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungs-
fragen unverzüglich, spätestens aber 14 Tage vor der Veröffentlichung der Ausschreibung 
nachweislich zur Kenntnis zu bringen.  

(7) Auch Leitungsfunktionen in Organisationseinheiten ohne Forschungs- und Lehraufgaben sind 
im Mitteilungsblatt auszuschreiben. Die Ausschreibungsfrist hat mindestens drei Wochen zu 
betragen. 

(8) Unzulässig sind Ausschreibungstexte, die den Bestimmungen 1-7 widersprechen oder sonst 
eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechts enthalten sowie solche, die so allgemein 
gehalten sind, dass sie keine objektive Entscheidungsgrundlage für die nachfolgenden Perso-
nalauswahlverfahren darstellen. Gleiches gilt für eine überspezifizierte Ausschreibung, die den 
potentiellen Kreis der Bewerbungen zu Gunsten oder Ungunsten einer bestimmten Person 
oder zu Gunsten eines Geschlechtes unsachlich einschränkt. 

(9) Ausschreibungstexte unterliegen dem Kontrollrecht des Arbeitskreises für Gleichbehandlungs-
fragen. Hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen Grund zur Annahme, dass ein Aus-
schreibungstext eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechts bewirkt, so ist er berechtigt, 
innerhalb von zwei Wochen die Schiedskommission anzurufen. Die Durchführung der Aus-
schreibung ist bis zur Entscheidung der Schiedskommission unzulässig.  
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(10) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen kann vor der Anrufung der Schiedskommission 
binnen 5 Werktagen ab Einlangen des Ausschreibungstextes einen schriftlichen, begründeten 
Einwand an das ausschreibende Organ richten. Im Fall des Beharrens des ausschreibenden 
Organs beginnt die zweiwöchige Frist für die Anrufung der Schiedskommission mit dem Tage 
des Einlangens der diesbezüglichen Entscheidung beim Arbeitskreis für Gleichbehandlungs-
fragen zu laufen. 

(11) Im Falle des Entfalls einer Ausschreibung gemäß § 107 Abs. 2 Z 1, 2 Universitätsgesetz 2002 
ist der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen  im Vorhinein in Kenntnis zu setzen; eine 
nachvollziehbare Begründung ist zu übermitteln. Ein qualifiziertes Auswahlverfahren ( § 107 
Abs. 2 Z 2 UG 2002 ) ist rechtzeitig offen zu legen. 

 
§ 25. Motivieren zur Bewerbung 

Qualifizierte Bewerberinnen für wissenschaftliche Stellen und Leitungspositionen sind durch ge-
eignete Maßnahmen von der Medizinischen Universität Graz zur Bewerbung zu motivieren. Über 
die ergriffenen Maßnahmen ist in der Begründung der Auswahlentscheidung zu berichten. Sofern 
sich keine Bewerberinnen beworben haben, ist § 26 anzuwenden. 
 

§ 26. Wiederholung der Ausschreibung 
(1) Sind bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist keine Bewerbungen von Frauen eingelangt, welche 

die gesetzlichen Voraussetzungen und Aufnahmeerfordernisse erfüllen und den Anforderun-
gen des Ausschreibungstextes entsprechen, übermittelt die ausschreibende Stelle in schriftli-
cher Form dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen eine Darstellung jener Maßnahmen, 
die gesetzt wurden, um Frauen über die Ausschreibung zu informieren und zur Bewerbung zu 
motivieren.  

(2) Wurden keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen, um qualifizierte Frauen zu motivieren, ist 
die Ausschreibung vor Beginn des Auswahlverfahrens zu wiederholen. 

(3)  Langten auf Grund der neuerlichen, ordnungsgemäß durchgeführten Ausschreibung und trotz 
nachweislicher aktiver Suche nach geeigneten Frauen wiederum keine Bewerbungen von 
Frauen ein, ist das Auswahlverfahren durchzuführen. 

 
§ 27. Allgemeine Bestimmungen zum Auswahlverfahren 

(1) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen ist nach Ablauf der Bewerbungsfrist die Liste 
der eingelangten Bewerbungen unverzüglich und nachweislich zur Kenntnis zu bringen.  

(2) Bewerbungen von Frauen während einer gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Form 
der Abwesenheit vom Dienst bzw. Dienstort/Ausbildungsort/Arbeitsplatz sind in das Aus-
wahlverfahren einzubeziehen und gleichrangig mit anderen Bewerbungen zu berücksichti-
gen.  

 
§ 28. Bewerbungsgespräche 

(1) Werden im Zuge des Auswahlverfahrens für eine zu besetzende Stelle oder Funktion Auf-
nahme- oder Auswahlgespräche mit Bewerberinnen und Bewerbern geführt, ist die Liste der 
eingeladenen Personen dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen unverzüglich und 
nachweislich zur Kenntnis zu bringen. 

(2) Alle Bewerberinnen, welche die gesetzlichen Ernennungsvoraussetzungen oder die Auf-
nahmeerfordernisse erfüllen und den Anforderungen des Ausschreibungstextes entsprechen, 
sind einzuladen. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen (zB. einer großen Anzahl an 
Bewerberinnen/Bewerbern) wird mit schriftlichem/nachweislichem Einverständnis des Arbeits-
kreises für Gleichbehandlungsfragen die Anzahl der einzuladenden Bewerberinnen reduziert. 

(3) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen ist im Zuge des Auswahlverfahrens zur Teil-
nahme an allen Aufnahme-, Vorstellungs- und Bewerbungsgesprächen, Hearings, Assess-
ment-Centers udgl mindestens eine Woche vor dem Termin nachweislich schriftlich einzula-
den.  

(4) In Aufnahmegesprächen, Hearings udgl haben frauendiskriminierende Fragestellungen (z.B. 
über die Familienplanung) zu unterbleiben. Bei der Beurteilung der Eignung von Bewerberin-
nen und Bewerbern dürfen keine Auswahl- und Bewertungskriterien herangezogen werden, 
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die sich an einem diskriminierenden, rollenstereotypen Verständnis der Geschlechter orientie-
ren. 

(5) In Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen oder Universitätsprofessoren gilt darü-
ber hinaus § 30. 

 
§ 29. Auswahlkriterien 

(1) Im Ausschreibungstext nicht genannte Aufnahmekriterien dürfen grundsätzlich nicht berück-
sichtigt werden. Ist ausnahmsweise im jeweiligen Personalaufnahmeverfahren die Entwick-
lung von Hilfskriterien zur Entscheidungsfindung unerlässlich, so dürfen diese nicht unsachlich 
sein und müssen auf alle Bewerberinnen und Bewerber gleich angewendet werden. Auch darf 
von den im Ausschreibungstext angeführten Qualifikationserfordernissen nicht auf Grund ei-
ner Heranziehung der Hilfskriterien abgegangen werden. Die Hilfskriterien müssen ein taugli-
ches Mittel zur Entscheidungsfindung darstellen. Aspekte, die keine Aussagekraft in Bezug 
auf die künftige Aufgabenerfüllung haben, dürfen nicht herangezogen werden. Ferner dürfen 
keine Hilfskriterien herangezogen werden, die sich an einem diskriminierenden, stereotypen 
Rollenverständnis der Geschlechter orientieren. Werden bei der Auswahlentscheidung aus-
nahmsweise Hilfskriterien herangezogen, ist die Notwendigkeit von deren Heranziehung und 
die so zustande gekommene Personalentscheidung gegenüber dem Arbeitskreis für Gleich-
behandlungsfragen schriftlich und nachvollziehbar zu begründen. 

(2) In Eignungsabwägungen dürfen keine Beurteilungskriterien einbezogen werden, aus denen 
sich ein Nachteil für die weiblichen Beschäftigten ergibt oder die sich an einem diskriminieren-
den, rollenstereotypen Verständnis der Geschlechter orientieren. 

(3) Ist im (maßgeblichen) wissenschaftlichen Bereich und in Leitungspositionen der Frauenanteil 
iSd § 23 noch nicht erreicht und wurde keine Frau zur Besetzung vorgeschlagen, so hat das 
vorschlagsberechtigte Organ die Gründe für die Nichtberücksichtigung jeder Bewerberin im 
Einzelnen unter Bezugnahme auf die Kriterien des Ausschreibungstextes darzulegen. 

(4) Unterbrechungen in der Erwerbstätigkeit, Reduzierung der Arbeitszeit oder Verzögerungen 
beim Abschluss einzelner Ausbildungsgänge auf Grund der Betreuung von Kindern oder pfle-
gebedürftigen Angehörigen dürfen Bewerberinnen und Bewerber nicht benachteiligen. 

(5) Auch außeruniversitäre Qualifikationen sind bei der Auswahl zu berücksichtigen.  
 
§ 30. Zusätzliche Bestimmungen für Berufungsverfahren 

(1) Werden im Berufungsverfahren gemäß § 98 Abs. 2, 2. Satz Universitätsgesetz 2002 auch 
Kandidatinnen oder Kandidaten einbezogen, die sich nicht beworben haben, ist der Arbeits-
kreis für Gleichbehandlungsfragen davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

(2) Die Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen haben das Recht maximal zu 
zweit an Sitzungen der Berufungskommissionen teilzunehmen und Anträge zu stellen, Son-
dervoten zu Protokoll zu geben sowie bestimmte Diskussionsbeiträge von Mitgliedern der Be-
rufungskommission in das Protokoll aufnehmen zu lassen. Die Mitglieder des Arbeitskreises 
für Gleichbehandlungsfragen sind nachweislich und fristgerecht zu jeder Sitzung der Beru-
fungskommission zu laden. Unterbleibt die Ladung kann die Schiedskommission angerufen 
werden.  

(3) Werden im Rahmen eines Berufungsverfahrens Bewerberinnen und Bewerber zu einem Vor-
trag oder zu einer persönlichen Präsentation eingeladen, sind jedenfalls alle Bewerberinnen 
einzuladen, welche die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen und den Anforderungen des 
Ausschreibungstextes entsprechen. In besonders berücksichtigungs-würdigen Fällen (zB ei-
ner großen Anzahl an Bewerberinnen/Bewerbern) kann ausnahmsweise und mit schriftli-
chem/nachweislichem Einverständnis des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen und 
gesonderter Begründung die Anzahl der einzuladenden Bewerberinnen reduziert werden. 

(4)  Bewerberinnen, die in gleichem Maße geeignet sind wie die bestgeeigneten Mitbewerber, sind 
vorrangig in den Berufungsvorschlag aufzunehmen.  

(5) Mit Kandidatinnen im Besetzungsvorschlag, die in gleichem Maße geeignet sind wie die best-
geeigneten Mitbewerber, sind vorrangig Berufungsverhandlungen zu führen. 

(6) Vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen können bei Bedarf Gutachten und Stellung-
nahmen von Expertinnen und Experten iSd § 42 Abs. 5 UG 2002 eingeholt werden. Besteht 
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ein Grund zur Annahme einer Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes, kann die 
Schiedskommission angerufen werden. 

 
II.Abschnitt: Personal- und Organisationsentwicklung 

 
§ 31. Personal- und Organisationsentwicklung 

(1) Personal- und Organisationsentwicklung ist als ein wichtiges Instrument zur Erhöhung des 
Frauenanteils an der Medizinischen Universität Graz und der Frauenförderung innerhalb der 
Medizinischen Universität Graz anzusehen. Bei allen Maßnahmen, welche die Personal- und 
Organisationsentwicklung betreffen, ist das Konzept des Gender Mainstreaming anzuwenden. 

(2) Die Medizinische Universität Graz bemüht sich nachweislich, geeignete personelle, organisa-
torische und finanzielle Maßnahmen hinsichtlich folgender Bereiche zu setzen: 
1. Förderung wissenschaftlicher Leistungen von Frauen, 
2. Förderung des weiblichen wissenschaftlichen und des studierenden Nachwuchses, 
3. Beseitigung der bestehenden Unterrepräsentation von Frauen in einem Ausbildungs- oder 

Beschäftigungsverhältnis zur Medizinischen Universität Graz in allen Organisations-
einheiten, auf allen Hierarchieebenen in allen Funktionen und Tätigkeiten. 

4. Weiterbildung und Förderung der beruflichen Qualifizierung der Frauen. 
 
§ 32 Entwicklungsplan 

Die Medizinische Universität Graz setzt sich zum Ziel, in jeder Rektoratsperiode mindestens an ei-
ner Organisationseinheit zumindest eine Professur unter Berücksichtigung des Aspektes der Gen-
der Specific Medicine zu besetzen. 

 
 

III. Abschnitt: Karriereplanung, Aus- und Weiterbildung 
 
§ 33. Dienstpflichten, Dienst- bzw. Arbeitszeiten 

(1) Bei der Festlegung der Pflichten, die sich aus dem Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhält-
nis ergeben (in der Folge: Dienstpflichten), ist innerhalb der betreffenden Organisationseinheit 
auf eine ausgewogene Verteilung der Aufgaben auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Be-
dacht  zu nehmen. 

(2) Bei der Festlegung der Dienstpflichten ist auch bei teilzeitbeschäftigten Frauen des wissen-
schaftlichen Universitätspersonals auf eine ausgewogene Verteilung der Aufgaben in For-
schung, Lehre, Patientenbetreuung und Verwaltung zu achten. 

(3) In Eignungsabwägungen, Dienstbeschreibungen, Beurteilungen und Zeugnissen müssen die 
Beschreibung der Arbeitsplätze und Festlegung der Dienstpflichten berücksichtigt werden.  

(4) Bei der Festlegung der Dienstpflichten dürfen keine diskriminierenden, karrierehemmenden, 
an einem rollenstereotypen Verständnis der Geschlechter orientierten Aufgabenzuweisungen 
erfolgen. Gleiches gilt für die Beschreibung der Arbeitsplätze. 

 
§ 34. Aus- und Weiterbildung  

(1) Die einzelnen Organisationseinheiten haben Frauen nachdrücklich zu fördern. Bei der Zulas-
sung zur Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ist auf ein ausgewogenes Zah-
lenverhältnis zwischen Frauen und Männern zu achten. 

(2) Vorgesetzte haben Mitarbeiterinnen im wissenschaftlichen Bereich zur Dissertation bzw. Habi-
litation zu ermutigen. Darüber hinaus sind allen Mitarbeiterinnen einschlägige Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten - auch im Rahmen der Mitarbeiterinnengespräche - zur Kenntnis zu 
bringen und Frauen gezielt zur Teilnahme zu motivieren. Darüber hinaus sind Wissen-
schafterinnen über einschlägige Fachtagungen, facheinschlägige wissenschaftliche Vereini-
gungen, Publikationsmöglichkeiten und die Möglichkeit zur Mitarbeit in Forschungsprojekten 
nachweislich zu informieren und zu beraten.  

(2) Die Medizinische Universität hat eine aktualisierte Liste der genannten Veranstaltungen für al-
le Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig in geeigneter Form (z.B. Intranet) kundzuma-
chen. 
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(3) Die unmittelbaren Vorgesetzten haben Mitarbeiterinnen auf deren Wunsch die Teilnahme an 
allen in Hinblick auf die Karriereplanung und – förderung wesentlichen Veranstaltungen wis-
senschaftlichen oder berufsfördernden Inhalts, sowie gegebenenfalls Freistellungen, zu er-
möglichen, soweit dem nicht zwingende dienstliche Interessen entgegenstehen.  

(4) Wird dem Wunsch auf Teilnahme an einer derartigen Veranstaltung nicht entsprochen, ist 
dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen auf Wunsch eine schriftliche Begründung der 
Ablehnung zu übermitteln, der im Fall des begründeten Verdachts einer Diskriminierung die 
Schiedskommission anrufen kann. 

(5) Bei der Planung von Fortbildungsseminaren ist nach Maßgabe der budgetären Mittel auf eine 
familienfreundliche Organisation Bedacht zu nehmen (z.B. Möglichkeit der Kinderbetreuung). 

 
§ 35. Spezifische Inhalte der Aus- und Weiterbildung 

(1) Im Rahmen des Weiterbildungsprogramms der Medizinischen Universität Graz ist die Teil-
nahme an speziellen Seminaren zur Frauenförderung bevorzugt zu ermöglichen. Die Inhalte 
sind in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, der Koordinati-
onsstelle für Geschlechterstudien, Frauenforschung und Frauenförderung festzulegen. Frauen 
sind ausdrücklich als Zielgruppe von Fort- und Weiterbildungsangeboten anzusprechen und 
verstärkt als Lehrgangsleiterinnen und Referentinnen einzusetzen. 

(2) Unter Fortbildung sind neben facheinschlägigen Kursen auch Veranstaltungen aus dem Be-
reich der Schlüsselqualifikationen und Soft Skills (Rhetorik, Kommunikation, Bewerbungstrai-
ning, Projektmanagement, Projektakquisition, Problematik der Gleichstellung von Frauen und 
Männern in der Wissenschaft, Präsentationstechnik, Didaktik, Fremdsprachen, Burn Out- und 
Mobbing-Prävention etc) zu verstehen. 

 
§ 36. Kongresse und Tagungen 

(1) Von jenen Mitteln, welche die Medizinische Universität Graz zur Finanzierung von Teilnahmen 
ihrer Mitglieder an Kongressen, Tagungen udgl zur Verfügung stellt, ist ein angemessener An-
teil für derartige Aktivitäten von Frauen vorzusehen. 

(2) Die Grundsätze der Frauenförderung im Sinne des Bundesgleichbehandlungsgesetzes und 
des Frauenförderungsplanes der Medizinischen Universität Graz sind bei der Vergabe dieser 
Mittel als auch bei der Ermöglichung der Teilnahme jedenfalls zu berücksichtigen. 

(3) Über die Vergabe von Mitteln für Kongresse und Tagungen ist ein Mal jährlich vom Rektorat 
ein Bericht an den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zu erstellen. 

 
§ 37. Habilitationsverfahren 

(1) Die Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen haben das Recht maximal zu 
zweit an Sitzungen der Habilitationskommissionen teilzunehmen und Anträge zu stellen, Son-
dervoten zu Protokoll zu geben sowie bestimmte Diskussionsbeiträge von Mitgliedern der Ha-
bilitationskommission in das Protokoll aufnehmen zu lassen. Die Mitglieder des Arbeitskreises 
für Gleichbehandlungsfragen sind nachweislich und fristgerecht zu jeder Sitzung der Habilita-
tionskommission zu laden. Bei Nichteinladung kann die Schieds-kommission angerufen wer-
den. 

(2) Vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen können bei Bedarf Gutachten und Stellung-
nahmen von Expertinnen und Experten iSd § 42 Abs. 5 UG 2002 eingeholt werden. Besteht 
ein Grund zur Annahme einer Diskriminierung auf Grund des Geschlechts, kann die Schieds-
kommission angerufen werden. 
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IV. Abschnitt: Weitere Bestimmungen 
 
§ 38. Beruflicher Aufstieg 

(1) Entscheidungen über Verwendungsänderungen von Universitätsbediensteten und Entschei-
dungen über die Betrauung von allgemeinen Universitätsbediensteten mit Leitungsfunktionen 
und Beförderungen sind vom entscheidungszuständigen Organ unter begleitender Einbindung 
des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen zu treffen. 

(2) Teilzeitbeschäftigung darf bei der Auswahlentscheidung nicht benachteiligend als Kriterium 
herangezogen werden. Leitungsfunktionen sollen grundsätzlich auch Teilzeitbeschäftigten zu-
gänglich sein. 

(3)  Bewerberinnen, die für die angestrebte höherwertige Verwendung (Funktion) bzw.  Beförde-
rung in gleichem Maße geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, sind so lange vor-
rangig zu bestellen, bis der Anteil der Frauen in der Gruppe von Universi-tätsangehörigen in 
der jeweiligen Organisationseinheit, auf der jeweiligen Hierarchieebene, in der jeweiligen 
Funktion oder Tätigkeit mindestens 40 % beträgt. 

(4) Nachbesetzungen von Ersatzkräften für den Fall der Mutter und Elternschaft erfolgen          
  nachweislich gemäß den allgemeinen Richtlinien für die Stellennachbesetzung, jedenfalls  
       nicht unter geschlechtsspezifischer Benachteiligung. 

 
§ 39. Gutachten, Kommissionen, Gremien 

(1) Bei der Zusammensetzung von Berufungskommissionen gemäß § 98 Abs. 4 Universitäts-
gesetz 2002 und Habilitationskommissionen gemäß § 103 Abs. 7 UG 2002 sowie bei der Be-
schickung von Beiräten, Gremien, Kollegialorganen und Kommissionen ist auf eine ausgewo-
gene Verteilung der Geschlechter zu achten und gegebenenfalls sind Frauen als Vorsitzende 
vorzuschlagen.  

(2) Bei Habilitationen und Berufungen ist darauf hinzuwirken, dass vermehrt Gutachten von Frau-
en erstellt werden. 

(3) Ferner sind bei der Bestellung von Gutachterinnen und Gutachtern diese darauf hinzuweisen, 
dass in Gutachten über Wissenschaftlerinnen die Berücksichtigung spezifisch weiblicher Le-
bensläufe erforderlich ist. 

(4) Zur Verwirklichung des Grundsatzes des Gender Mainstreaming haben die Mitglieder des Ar-
beitskreises für Gleichbehandlungsfragen das Recht maximal zu zweit an Sitzungen der Bei-
räte, Gremien, Kollegialorgane und Kommissionen, die sich mit Personalangelegenheiten be-
fassen, mit beratender Stimme und dem Recht auf Protokollerklärungen teilzunehmen. Der 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen ist zeitgleich mit den Mitgliedern zu jeder Sitzung zu 
laden. Unterbleibt die Ladung kann die Schiedskommission angerufen werden. 

 
§ 40 Personalentscheidungen 

(1) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sind Informationen über die Begründung, we-
sentliche Veränderungen oder Beendigungen bzw. beabsichtigten Begründungen, wesentli-
chen Veränderungen und Beendigungen von Arbeits- oder Ausbildungsverhältnissen rechtzei-
tig zur Kenntnis zu bringen. Bei Diskriminierungsverdacht in diesen Personal-angelegenheiten 
kann Beschwerde bei der Schiedskommission geführt werden (vgl. § 42 Abs. 8 UG 2002). 

 
(2) Wird an der Medizinischen Universität Graz eine externe Beratung in personalwirksamen An-

gelegenheiten beauftragt, so ist das nur zulässig, wenn deren Methoden regelmäßig mit posi-
tivem Ergebnis auf Gender Fairness geprüft werden. 

 
Teil F. Arbeitsumfeld und Schutz der Würde am Arbeitsplatz 

 
§ 41. Arbeitszeit 
Bei der Entwicklung von neuen Modellen zur Gestaltung und Erfassung der Arbeitszeit und An- und 
Abwesenheitsverwaltung ist der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen einzubeziehen. 
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§ 42  Sonderurlaube und Karenz  
Bei der Inanspruchnahme von Sonderurlaub und Karenz aus familiären Gründen und für die Pfle-
gefreistellung haben für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  folgende Grundsätze zu gelten: 
1. Die Inanspruchnahme von Teilzeitbeschäftigungs- und Karenzierungsmöglichkeiten auch zur 

Erfüllung familiärer Verpflichtungen darf nicht zur unmittelbaren oder mittelbaren Diskrimi-
nierung von Beschäftigten im Zusammenhang mit ihrem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis 
führen. 

2. Im Falle des Wiedereinstiegs soll diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausreichend Zeit 
für eine Einschulung und Einarbeitung in ihren Aufgabenbereich gegeben werden. 

 
§ 43. Kinderbetreuung 

(1) Die Medizinische Universität Graz sieht die Schaffung von Rahmenbedingungen für die Ver-
einbarkeit von familiären Aufgaben und Beruf bzw. Studium als ihre Verpflichtung an. 

(2) Die Medizinische Universität hat eine Kinderbetreuungsbeauftragte bzw. einen Kinder-
betreuungsbeauftragten zu bestellen, deren bzw.  dessen Aufgabe die Beratung des Rekto-
rats und der Universitätsangehörigen bei Fragen zu Kinderbetreuungspflichten ist. 

(3) Zur operativen Unterstützung der oder des Kinderbetreuungsbeauftragen wird eine Kinder-
betreuungsanlaufstelle eingerichtet. Die ausreichende budgetäre, personelle und räumliche 
Ausstattung hierfür ist zu gewährleisten. Diese Anlaufstelle wird allen Angehörigen der Uni-
versität Hilfestellung bei der Vermittlung bzw. Organisation von Kinderbetreuung anbieten 
bzw.  diesbezügliche Informationen bereit stellen sowie beratend bei der Durch-führung von 
Bedarfserhebungen mitwirken. 

(4) Die Medizinische Universität setzt auf Basis des erhobenen Bedarfs und entsprechend der 
Möglichkeiten geeignete personelle, organisatorische und finanzielle Maßnahmen für eine 
ausreichende Zahl an Kinderbetreuungsmöglichkeiten für alle Universitätsbediensteten mit 
Betreuungspflichten von minderjährigen Kindern. 

 
§ 44. Menschengerechte Arbeitsbedingungen 

(1) Alle Angehörigen der Medizinischen Universität Graz haben das Recht auf Wahrung ihrer per-
sönlichen Würde, insbesondere auf Schutz vor sexueller Belästigung, Diskriminierung und 
Mobbing. 

(2) Die Medizinische Universität Graz setzt daher geeignete Präventivmaßnahmen und stellt si-
cher, dass Personen, die von sexueller Belästigung, Diskriminierung oder Mobbing betroffen 
wurden, ein kostenloses rechtliches Beratungsangebot über den Arbeitskreis für Gleichbe-
handlungsfragen erhalten. 

(3 )Sexuelle Belästigung iSd §§ 7, 47 Abs. 3 B-GBG stellt eine Verletzung von Persönlichkeits-
rechten dar. Die Medizinische Universität Graz duldet weder sexuelle noch geschlechterbezo-
gene Belästigung noch sexistisches Verhalten noch Mobbing. Geeignete Maßnahmen zur 
Prävention gegen Belästigung und Mobbing sind durchzuführen. 

(4) Alle Angehörigen der Medizinischen Universität Graz insbesondere solche mit Leitungsaufga-
ben in Forschung, Lehre und Verwaltung, sind in ihrem Arbeitsbereich dafür verantwortlich, 
dass sexuell oder geschlechterbezogen belästigendes Verhalten sowie Mobbing unterbleiben. 

(5) Beschäftigte, die mit Personalführung befasst sind, werden durch den Arbeitskreis für Gleich-
behandlungsfragen oder eine von diesem genannte Person über den sachgerechten Umgang 
mit Vorfällen sexueller oder geschlechterbezogener Belästigung, Diskriminierung auf Grund 
des Geschlechts und Mobbing informiert. Das Thema wird regelmäßig Bestandteil von ver-
pflichtenden Weiterbildungsveranstaltungen insbesondere für Vorgesetzte. 

(6)  Die Medizinische Universität Graz informiert im Rahmen des Weiterbildungsangebotes über 
Kurse zur Selbstbehauptung.  

(7)  Alle mit der Bearbeitung von Beschwerden wegen sexueller Belästigung und Mobbing befass-
ten Universitätsangehörigen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. 

(8) Universitäre Anlagen und Gebäude werden kontinuierlich auf Gefahrenquellen in Bezug auf 
sexuelle Belästigung und Gewalt gegen Frauen untersucht. Die Medizinische Universität Graz 
wirkt auf die Beseitigung erkannter Gefahrenquellen und Angsträume hin. Insbesondere be-
darf es einer ausreichenden Beleuchtung aller Wege und Gänge, sowie einer ausreichenden 
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Anzahl an Frauenparkplätzen mit entsprechender Beleuchtung und in Zugangsnähe zu den 
universitären Einrichtungen, der Sicherung der Gebäude durch Schließanlagen und der Ver-
sperrung der Gebäude während der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen. 

 
Teil G. Infrastruktur und Aufgaben von Einrichtungen zur Gleichstellung, Frauenförderung und 

Frauen- und Geschlechterforschung 
 

I. Abschnitt: Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
 
§ 45. Grundlagen 

(1) Die Aufgaben und Rechte des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen ergeben sich aus 
dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, dem Universitätsgesetz 2002, insbesondere aus den 
§§ 41-44 ff leg cit. und aus diesem Frauenförderungsplan. 

(2) In den Fällen des § 42 Abs. 8 Universitätsgesetz 2002 beginnt die Frist zur Anrufung der 
Schiedskommission am Tag nach dem Einlangen der Verständigung über die Entscheidung 
beim Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zu laufen. 

 
§ 46. Rechte und Aufgaben der Mitglieder 

(1) Die Erfüllung der Aufgaben als Mitglied oder Ersatzmitglied im Arbeitskreis für Gleich-
behandlungsfragen ist als wichtiger Beitrag zur Erfüllung der sich aus dem Ausbildungs- oder 
Beschäftigungsverhältnis ergebenden Pflichten bzw. Dienstpflichten im Bereich der Verwal-
tung anzusehen und der Arbeits- bzw. Dienstzeit anzurechnen. 

(2) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen sind bei 
der Ausübung ihrer Funktion an keine Weisungen oder Aufträge gebunden. Sie dürfen bei der 
Ausübung ihrer Befugnisse nicht behindert und wegen dieser Tätigkeit in ihrem beruflichen 
Fortkommen nicht benachteiligt werden (§ 42 Abs. 3 UG 2002) 

(3) Den Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen ist die 
Teilnahme an regelmäßigen Schulungen und Informationsveranstaltungen zu ermöglichen. 

(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen sind be-
rechtigt, ihre Aufgaben in Gleichbehandlungsfragen an ihrem Arbeitsplatz zu erfüllen und hie-
für die dem Arbeitsplatz zur Verfügung stehenden Einrichtungen zu benützen. 

(5) Die Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen unterliegen der Verschwiegen-
heitspflicht. 

 
§ 47. Infrastruktur 

(1) Die Medizinische Universität Graz sorgt für die administrative Unterstützung des Arbeitskrei-
ses für Gleichbehandlungsfragen sowie für die Bereitstellung der dafür erforderlichen Res-
sourcen (Personal-, Raum- und Sachaufwand).  

(2) Im Rahmen der jährlichen Budgetplanung der Medizinischen Universität Graz erstellt der Ar-
beitskreis für Gleichbehandlungsfragen einen Antrag hinsichtlich des Bedarfs an budgetären 
Mitteln. 

(3) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen ist jedenfalls ein Raum als Sekretariatsraum 
mit angemessener technischer Ausstattung (zumindest EDV + Internet, samt Drucker, Tele-
fon, Telefax in ausreichender Qualität und Quantität) sowie bei Bedarf ein Besprechungszim-
mer zu vertraulichen Beratungen zur Verfügung zu stellen.  

(4)  Für das Büro des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen ist zumindest eine 1/2 Stelle 
einer Sekretärin oder eines Sekretärs zur Durchführung der Büroarbeiten des Arbeitskreises 
entsprechend dem Aufgabenprofil dieser Planstelle einzurichten, sowie ½ Stelle für 1 Person 
mit entsprechender Hochschulausbildung. Bei der Bestellung dieser Personen hat der Ar-
beitskreis für Gleichbehandlungsfragen ein Vorschlagsrecht. Die Stelleninhaber bzw. Stelle-
ninhaberinnen sind, - soweit es um die Unterstützung des Arbeitskreises für Gleichbehand-
lungsfragen geht-, nur an Weisungen und Beschlüsse des Arbeitskreises für Gleichbehand-
lungsfragen gebunden. 

(5) Erfordert die Tätigkeit eines Mitglieds des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen eine 
Reisebewegung, so ist diese nach den universitätsinternen Richtlinien zu behandeln. 
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(6) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen hat auch die Aufgabe der Vernetzung mit den 
mit Gleichstellung und Frauenförderung befassten Institutionen anderer Universitäten, mit den 
in den Bundesministerien für Gleichbehandlungsfragen zuständigen Stellen sowie mit anderen 
im Bereich der Frauenförderung bzw. Gleichstellung tätigen Institutionen im In- und Ausland 
wahrzunehmen. Personenbezogene Daten unterliegen nicht der Vernetzung. 

 
II. Abschnitt: Organisationseinheit zur Koordination der Aufgaben der Gleichstellung, der 

Frauenförderung sowie der Geschlechterforschung  
 
§ 48. Aufgaben und Infrastruktur  

(1) Die Koordination iSd § 19 Abs. 2 Z 7 UG 2002 der Aufgaben der Gleichstellung werden durch 
die gemeinsam mit der Karl Franzens Universität eingerichtete Koordinationsstelle für Ge-
schlechterstudien, Frauenforschung und Frauenförderung wahrgenommen. 

(2) Die Koordinationsstelle organisiert regelmäßige Zusammenkünfte zwischen dem Rektorat und 
dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen.  

 
Teil H. Budgetangelegenheiten 

 
§ 49. Budgetangelegenheiten 
Sämtliche im Frauenförderplan angeführten Zielsetzungen  werden entsprechend den rechtlichen 
Grundlagen in der jährlichen Budgetplanung berücksichtigt. 
 
Teil I. Umsetzung und Berichtspflichten 
 
§ 50 Allgemeine Bestimmungen zur Umsetzung  

(1) Die Umsetzung der im Frauenförderungsplan enthaltenen Maßnahmen obliegt all jenen Orga-
nen der Medizinischen Universität Graz, die Entscheidungen oder Vorschläge hinsichtlich der 
dafür notwendigen organisatorischen, personellen und finanziellen Angelegenheiten nach den 
jeweiligen Organisationsvorschriften zu treffen oder erstellen haben. 

(2) Die zuständigen Organe der Medizinischen Universität Graz verpflichten sich, die in Gesetzen 
und internationalen Rechtsnormen (insbesondere in Art 7 B-VG; in den §§ 1, § 2 Z 9, 10, § 3 Z 
4, 9 Universitätsgesetz 2002; in den §§ 40 – 44 B-GBG; in einschlägigen EU-Normen wie z.B. 
den Gleichbehandlungsrichtlinien; sowie in der UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form der 
Diskriminierung der Frau) vorgesehenen Maßnahmen und Ziele verantwortungsbewusst um-
zusetzen. Der bislang erreichte Standard der Geschlechtergleichstellung soll nicht nur erhal-
ten, sondern kontinuierlich ausgebaut werden.  

(3) Jede Form von diskriminierendem Vorgehen und Diskriminierung auf Grund des Geschlechts 
stellt eine Dienstpflichtverletzung dar und ist entsprechend den (dienst- oder arbeits-) rechtli-
chen Vorschriften zu sanktionieren (gemäß § 8 Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, in der Fas-
sung BGBI. Nr. 100/1993 zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 30/ 1998 mit Novelle BGBI I 
132/1999. 

(4) Alle zuständigen Organe der Medizinischen Universität Graz werden angehalten, sich regel-
mäßig in den Themen Gleichstellung, Frauenförderung und Gender Mainstreaming fortzubil-
den. 

(5) Wird der Frauenanteil von 40% im wissenschaftlichen Bereich, speziell in Leitungsfunktionen, 
nicht erreicht, werden die dafür ausschlaggebenden Gründe eruiert und nach Möglichkeit ge-
eignete Maßnahmen zur Erreichung des Frauenanteils festgelegt. Diesbezügliche Berichte 
werden dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen übermittelt. 

 
§ 51. Berichtspflichten zur Forschungsförderung von Frauen 

(1) Über die Umsetzung der Förderungsmaßnahmen im Bereich der Forschung und die jährliche 
Evaluation der Umsetzung des Frauenförderungsplans hat die Rektorin bzw. der Rektor ein-
mal jährlich im Senat zu berichten, und diesen Bericht im Mitteilungsblatt und im Leistungsbe-
richt der Medizinischen Universität Graz zu veröffentlichen. Der Bericht ist außerdem nach-
weislich an den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen weiterzuleiten. 



 - 22 -

(2) Die Höhe der an Frauen vergebenen Mittel (relativ und absolut) bei der Vergabe von For-
schungsmitteln und Stipendien sowie bei der Zuweisung von Mitteln für die forschungs-
bezogene Weiterbildung sind jährlich vom Rektorat zu erheben und auszuweisen. Stichtag ist 
jeweils der 1. Dezember eines Kalenderjahres. Der Stichtag für die Ersterhebung ist der 
01.01.2004. 

 
§ 52. Berichtspflichten zu Studium und Lehre  

(1) Über die Umsetzung der Förderungsmaßnahmen im Bereich der Lehre und des Studiums hat 
zumindest das für die Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen zuständige monokra-
tische Organ (iSd § 19 Abs. 2 Z 2 Universitätsgesetz 2002) sowie jedenfalls die/der Vorsitzen-
de der vom Senat gemäß § 25 Abs. 1 Z 14 Universitätsgesetz 2002 eingesetzten Kollegialor-
gane für Studienangelegenheiten (§ 25 Abs. 8 Z 3 Universitätsgesetz 2002) einmal jährlich im 
Senat zu berichten. Der Bericht ist nachweislich an den Arbeitskreis für Gleichbehandlungs-
fragen weiterzuleiten und in geeigneter Form (z.B. Intranet) zu veröffentlichen. 

(2) Der Frauenanteil der Studierenden und Absolventinnen und Absolventen der unterschiedli-
chen Studienabschlüsse, sowie der Lehrenden in den einzelnen Kategorien bzw. der Anteil an 
Stunden ( bzw. ECTS-Punkten), die in den einzelnen Kategorien von Frauen gelehrt werden, 
ist jährlich zu erheben und in Abständen von jeweils einem Jahr zu aktualisieren. Stichtag ist 
jeweils der 1. Dezember eines Kalenderjahres. Der Stichtag für die Ersterhebung ist der 
01.01.2004. 

 
§ 53 Berichtspflichten zur Personalaufnahme und zur Personal- und Organisationsentwicklung 

(1) Über die Umsetzung der Förderungsmaßnahmen im Bereich der Personalaufnahmen und der 
Personal- und Organisationsentwicklung hat die Rektorin/der Rektor einmal jährlich dem Se-
nat zu berichten. Insbesondere ist über die Erreichung des Frauenanteils gemäß den § 40 
Abs. 2 B-BGB bzw. über die gemäß § 40 Abs. 2 B-BGB erhobenen Daten zu berichten. 

(2) Der Frauenanteil des wissenschaftlichen Universitätspersonals (aufgeschlüsselt in Universi-
tätsprofessorinnen bzw. Universitätsprofessoren, Universitätsdozentinnen bzw. Universitäts-
dozenten, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs- und Lehrbetrieb, 
sowie allfällige weitere Differenzierungen), des allgemeinen Universitätspersonals (aufge-
schlüsselt jeweils nach Entlohnungsstufe, Verwendungen, Funktionen sowie allfälligen Diffe-
renzierungen) und der Forschungsstipendiatinnen und Stipendiaten ist jährlich zu erheben 
und in Abständen von jeweils einem Jahr zu aktualisieren. Stichtag ist jeweils der 1. Dezem-
ber eines Kalenderjahres. Der Stichtag für die Ersterhebung ist der 01.01.2004. 

(3) Ebenso hat die Rektorin/der Rektor einmal jährlich dem Senat über die Entlohnung von Frau-
en und Männern bzw. die Entwicklung von allfällig bestehenden Lohnunterschieden zwischen 
Frauen und Männern zu berichten. Separat auszuweisen sind dabei allfällige Zulagen und 
sonstige geldwerte Leistungen. 

 
 

Teil J. Inkrafttreten 
 
§ 54 Inkrafttreten 

Der Frauenförderungsplan der Medizinischen Universität Graz tritt mit dem auf die Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt folgenden Tag  in Kraft.  
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141.  
Studienplan für die Studienrichtung Pflegewissenschaft an der Medizinischen Universität Graz 
in Kooperation mit der Karl-Franzens-Universität Graz sowie der dazugehörigen Module Grund-
lagen des bio-psycho-sozialen Modells und Praktische Einführung in den Aufgaben-bereich 
der stationären Pflege sowie dem Stundenplan 
 

Studienplan 
für die  

Studienrichtung 
 
 

Pflegewissenschaft 
 
 

I.Bakkalaureatsstudium 
 
 

an der 
 

Medizinischen Universität Graz 
 

in Kooperation mit der  
 

Karl-Franzens-Universität Graz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Entwurf des Studienplanes wurde von der Studienkommission Pflegewissenschaft gemäß          
UG 2002 § 51 (2) 4, §54 (9), erstellt am 16.6.2004 in der Studienkommission und am 23.6.2004 vom 
Senat der Medizinischen Universität beschlossen. 
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1. Allgemeiner Teil 
 

1.1. Präambel  
 
1.1.1. Aktualität 
In Österreich besteht auf dem Gebiet der Pflegewissenschaft im internationalen Vergleich großer 
Nachholbedarf. Die Etablierung eines Studiums und eines Lehrstuhls „Pflegewissenschaft“ ist ein da-
mit verbundenes Anliegen. Die in Österreich erst entstehende Pflegeforschung kann durch Studien 
und Forschungsprojekte der Pflegepraxis, durch Studien über Berufsentwicklung und Geschichte der 
Pflege zur Entwicklung der wissenschaftlichen Disziplin Pflege beitragen und dadurch zu einer Ver-
besserung der Patientinnen- und Patientenversorgung führen. 
 
1.2. Inhaltliches Konzept 
 
1.2.1. Allgemeine Inhalte 
Besondere Aufmerksamkeit ist den heute dominierenden chronischen Krankheiten und den Folgen 
der demographischen Alterung zu widmen. Durch diese Entwicklungen hat sich in allen westlichen 
Industrienationen ein weitreichender Wandel der gesundheitlichen Problemlage der Bevölkerung voll-
zogen an den die Gesundheitsversorgung und Pflegesituation noch nicht hinreichend angepasst ist. 
Der Kreis der Menschen, die der Pflege bedürfen, nimmt überproportional zu. Für den Heilungspro-
zess kranker Menschen spielt die fachgerechte Pflege mit Einbindung der Angehörigen eine wichtige 
Rolle.  
Die Weltgesundheitsorganisation betont, dass eine zentrale Aufgabe der Pflegewissenschaft ist, neue 
wissenschaftlich gestützte und fundierte Konzepte zu entwickeln. 
 
1.2.2. Spezielle Inhalte 
Besonderes Gewicht haben folgende Themenbereiche: 
o Spezifische Aspekte der ambulanten und stationären Pflege 
o Leben mit chronischer Krankheit und Förderung des Selbstmanagements 
o Bewältigung der Gesundheitsprobleme, geschlechterspezifisch, in jedem Lebensalter 
o Rehabilitation 
o Prävention der Pflegebedürftigkeit 
o Empowerment und Förderung der Hilfspotenziale pflegender v.a. weiblicher Angehöriger 
o Empowerment im Bereich Gesundheitsförderung 
 
1.2.3.  Bedeutung der Studienrichtung für Universität und Gesellschaft 
Das Studium der Pflegewissenschaft an der Medizinischen Universität Graz in Kooperation mit der 
Karl-Franzens-Universität Graz berücksichtigt die vielfältigen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt 
und erfüllt die neuen Bedürfnisse und Herausforderungen der Berufswelt im Bereich des Gesund-
heitswesens. Es stellt damit einen wesentlichen Baustein der interuniversitären Kooperation dar und 
gleichzeitig eine Reaktion auf die Veränderungen der Gesellschaft. 
 
1.3. Art des Studiums 
Die pflegewissenschaftlichen Studienangebote sind mit dem Bolognaprozess kompatibel. 
 
1.3.1. Bakkalaureatstudium 
Das Bakkalaureatsstudium der Pflegewissenschaft wird als Grundstudium mit Modulen angeboten. 
(siehe Anhang 2 und 3) 
 
1.3.2. Magisterstudium  
Das Magisterstudium der Pflegewissenschaft dient der weiteren Vertiefung der fachlichen Kenntnis-
se und Fähigkeiten, der Vermittlung speziellen Wissens sowie der Befähigung der Studierenden zu 
selbständiger wissenschaftlicher Arbeit. Es werden drei Hauptstudienrichtungen Lehre, Forschung 
sowie Leadership und Kooperation (Management) angeboten. 
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1.3.3. Dokoratsstudium 
Ein auf das Magisterstudium aufbauendes Doktoratsstudium ist vorgesehen und wird zeitgerecht für 
die Absolvierenden des Magisterstudiums eingerichtet werden. 
 
1.3.4 Studiendauer 
Das Bakkalaureatsstudium dauert 6 Semester, die Summe der ECTS –Anrechnungspunkte beträgt 
180. 
 
1.3.5.  Studienabschluss und akademischer Grad 
Nach Abschluss des  Bakkaleureatsstudiums Pflegewissenschaft wird der akademische Grad Bakka-
laurea/Bakkalaureus der Pflegewissenschaft (englisch Bachelor in Nursing Sciences) verliehen. 
 
1.4. Grundsatz von Gleichwertigkeit von Frauen- und Geschlechterforschung 
Die Gleichstellung der Geschlechter wird bei Lehrenden und Lernenden gewährleistet und durch den 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen überwacht. Geschlechtsspezifische Aspekte werden 
,beginnend in der Studieneingangsphase, inhaltlich während des gesamten Studiums berücksichtigt. 
Die Inhalte dieses Schwerpunkts werden vorwiegend methodische Aspekte und Problemstellungen 
der Frauen- und Geschlechterforschung in der Pflegewissenschaft behandelt. Diese Inhalte werden in 
den entsprechenden Lehrveranstaltungen besonders berücksichtigt. Im Besonderen werden auch 
fächerübergreifend von Gesundheitswissenschaften und Pflegewissenschaft geschlechterspezifische 
Inhalte angeboten. 
 
1.5. Ausbildungs- und Bildungsziel 
 
1.5.1 Qualifikationsprofil für Absolventinnen und Absolventen des Bakkalaureatstudiums für 
Pflegewissenschaft 
Das Bakkalaureatsstudium der Pflegewissenschaft bereitet die Studierenden durch eine pflege- und 
gesundheitswissenschaftliche Grundausbildung auf qualifizierte Tätigkeiten in unterschiedlichen Be-
rufsfeldern im Gesundheitswesen vor. Es unterscheidet sich von verwandten Fachhochschulstudien-
gängen durch das Ausmaß des theoretischen Grundlagenwissens und der Vermittlung von For-
schungsmethoden. Es gilt bedarfsadäquat neue moderne Berufsbilder und -modelle im Gesundheits-
wesen zu entwickeln. In der Ausbildung werden soziale Kompetenzen und Fertigkeiten erworben wie 
Fähigkeit zur Empathie, eine gute Gesprächs- und Kommunikationskultur, nicht zuletzt im Umgang mit 
kranken und alten Menschen, aber auch die Fähigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit mit in 
anderen Gesundheitsberufen tätigen Menschen. In kleinen Gruppen werden Kommunikationsfertigkei-
ten sowie Team- und Kooperationsfähigkeit trainiert, die in allen Berufsfeldern wichtig sind wie im 
direkten Kontakt mit Betroffenen, Angehörigen, Teammitgliedern, Gemeindemitgliedern und Entschei-
dungsträgerinnen und –trägern. 
Das Bakkalaureat der Pflegewissenschaft befähigt: 

o die Pflege als theoretisch und empirisch forschende Wissenschaftsdisziplin zu begreifen, 
deren Aufgabe es ist, vorhandenes Pflegewissen zu sammeln, zu ordnen und zu evaluie-
ren sowie neues Wissen zu produzieren und für die Pflegepraxis nutzbar zu machen 

o Konzepte und Phänomene der Pflege auf die betroffene Frau/den betroffenen Mann in ih-
rem/seinem sozialen Umfeld zu übertragen 

o spezifische Beratungsbedürfnisse zu erkennen und zielgruppen-spezifische Beratung in 
Bezug auf Pflege und Gesundheit zu leisten 

o die Information über Krankheitsvorbeugung und Anwendung von gesundheitsfördernden 
Maßnahmen wissenschaftlich fundiert aufzuarbeiten 

o Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Rehabilitation gezielt einzusetzen 
o Aufgaben in den unterschiedlichen Organisationen/Institutionen des Gesundheits-

bereiches zu planen, umzusetzen und zu bewerten 
o qualitätssichernde Maßnahmen zu planen, zu implementieren und zu evaluieren 
o die Pflege- und Gesundheitspolitik mittels Beratung und Expertisen mitzugestalten. 

1.6. Lehrveranstaltungen 
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1.6.1.Pflichtlehrveranstaltungen 
Vorlesungen (VO) dienen der Wissensvermittlung durch Vortrag der Lehrenden. 
 
Vorlesungen mit Übung (VU) dienen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Vortragstätigkeit der 
Vermittlung von theoretischem und praktischem Wissen, für dessen Verständnis die aktive Mitarbeit 
und Übung durch die Studierenden erforderlich sind. 
 
Übungen (UE) dienen der Vertiefung von bereits bekannten Lehrstoffen durch Vermittlung von prakti-
schen Fertigkeiten. 
 
Seminare (SE) dienen der wissenschaftlichen Diskussion und sehen vor allem Stimulation der eigen-
ständigen Arbeit der Studierenden vor. Dies wird vor allem auch durch problemorientiertes / basiertes 
Lernen (selbständiges erarbeiten von Lehrinhalten in kleinen Gruppen unter Betreuung durch eine 
Moderatorin/einen Moderator) gewährleistet. 
 
Seminare mit Übung (SU) dienen in unmittelbarem Zusammenhang mit den im  Seminar behandel-
ten Lehrinhalten der Vertiefung und Vermittlung von praktischen Fertigkeiten.  
 
Das Praktikum (PR) dient der praktischen Tätigkeit im Fach zur Vermittlung von praktischen Grund-
fertigkeiten unter Anleitung und wird begleitet. 
 
1.6.2.Freie Wahlfächer  
Freie Wahlfächer können im Ausmaß von 12 ECTS Punkten frei aus dem Lehrveranstaltungsangebot 
in- und ausländischer Universitäten anrechenbar absolviert werden.  
 
1.7. Einsatz neuer Medien 
An der Medizinischen Universität Graz besteht ein Projekt Virtueller Medizinischer Campus in dem vor 
allem auch die Lehre einen Schwerpunkt darstellt. Diese Möglichkeiten inklusive elektronisch unter-
stütztes Lernen sollen ausgenützt werden. Es soll bereits bei der Erstellung der Lehrziele benutzt 
werden und so für Lehrende und Studierende der optimalen Vorbereitung dienen. Ein Teil der Lehr-
veranstaltungen, insbesondere jener, der der Vermittlung von theoretischem Grundlagenwissen dient, 
kann als virtuelle Lehrveranstaltung abgehalten werden. Dies ergibt einen Anteil flexiblen Zeitbudgets 
für die Studierenden. In weiterer Folge kommt dies auch dem gesetzlichen Auftrag, Lehrveranstaltun-
gen für berufsbegleitendes Studium einzurichten, entgegen. Zur Umsetzung werden die einzelnen 
Lerninhalte in den Katalogen der Disziplinen inhaltlich ausgearbeitet.  
Die durch virtuelle Lehrveranstaltungen weniger gebundenen personellen Kapazitäten stehen dann für 
den höherwertigen, praktisch orientierten Kleingruppenunterricht zur Verfügung. 
 
1.8.Studium in einer Fremdsprache 
Die Unterrichtssprache ist grundsätzlich Deutsch, im Sinne der Internationalisierung ist Englisch als 
Unterrichtssprache zu fördern. 
Die Leiterinnen und Leiter der Lehrveranstaltungen sind berechtigt, ihre Lehrveranstaltungen und die 
dazu gehörenden Prüfungen in Englisch abzuhalten wenn die Studienkommission zustimmt. (siehe 
Satzung Medizinische Universität Graz, Teil Studienrecht, Abschnitt 3.1,§18) 
 
1.9.Prüfungen 
 
1.9.1. Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter 
Vorlesungen mit Übungen (VU) Übungen (UE) Seminare (SE) und Seminare mit Übungen (SU) sind 
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter. Bewertet werden Mitarbeit und selbständige 
Beiträge der Studierenden. 
 
 
1.9.2. Lehrveranstaltungsprüfungen 
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Eine Lehrveranstaltungsprüfung umfasst den vermittelten Stoff der Lehrveranstaltung und wird in der 
Regel schriftlich am Ende der Lehrveranstaltung abgehalten. 
 
2. Spezieller Teil 
 
2.1. Studiendauer 
Das Bakkalaureatsstudium dauert 6 Semester, umfasst 96 Semesterstunden (SSt) und ein Praktikum 
von 20 Wochen 
Lehrveranstaltungen aus Pflichtfächern  84 SSt 
Lehrveranstaltungen aus freien Wahlfächern 12 SSt 
Praktikum 20 Wochen 
 
2.2.Studieneingangsphase 
Die Studieneingangsphase dient einerseits der Orientierung der Studienanfängerinnen und Studienan-
fänger über die das Studium besonders kennzeichnenden Fächer, andererseits vermittelt sie Anlei-
tungen zum wissenschaftlichen Arbeiten. 
Sie findet  im ersten Studienjahr statt und umfasst Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 6 SSt. 
Allgemeine Pflegewissenschaft 2 SSt 
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens  2 SSt 
Kommunikation  2 SSt 
 
2.3. Praktikum 
Es ist ein facheinschlägiges Praktikum im Gesamtausmaß von 20 Wochen (800 Stunden) vorgese-
hen. Dieses soll vorwiegend im 1. und 2. Studienjahr absolviert werden, möglichst in zusammenhän-
genden Blöcken von mindestens 6 Wochen. Das Praktikum wird durch eine Lehrveranstaltung mit 
Supervision begleitet. 
 
2.4.Pflichtfächer 
Folgende Pflichtfächer  sind im angegebenen Ausmaß zu absolvieren. 
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens (VO 4, VU2) 6 SSt 
Humanwissenschaftliche Grundlagen (Pädagogik, multikulturelle Gesellschaft  
und Pflege, Ethik) (VO 2, VU 4) 6 SSt 
Sozialwissenschaftliche Grundlagen (VO 2, VU 4) 6 SSt 
Medizin und naturwissenschaftliche Grundlagen (VO 4, VU 4) 8 SSt 
Gesundheitswissenschaften/Public Health / Gesundheitspsychologie und Geschlechter- 
forschung / Gender studies (VO 6, SE 4) 10 SSt 
Rechtliche Grundlagen in der Pflege und Pflegeforschung, ArbeiternehmerInnenschutz,  
Sozialversicherungsrecht (VO 4) 4 SSt 
Betriebswirtschaftliche Grundlagen, Betriebsführung/Management und Organisationslehre  
sowie Gesundheitsökonomie (VO 4) 4 SSt 
Didaktische Grundlagen (Fachdidaktik) (SU2) 2 SSt 
Kommunikationswissenschaft und Wissensmanagement (Gesprächsführung) (VO 2, SE 4) 6 SSt 
Allgemeine Pflegewissenschaft (VO 6, VU 4) 10 SSt 
Spezielle Pflegewissenschaft z.B. Gerontologie, Palliative, Hospiz (VO 6, SE 6) 12 SSt 
Pflegeforschung (VO 6, SE 2) 8 SSt 
Praktikumsbegleitung, Supervision (VU 2) 2 SSt 
 
2.5. Bakkalaureatsarbeiten 
Im Rahmen des Bakkalaureatsstudiums sind von den Studierenden im Rahmen der angeführten 
Lehrveranstaltungen zwei eigenständige schriftliche Arbeiten (Bakkalaureatsarbeiten) zu verfassen. 
Diese wissenschaftlichen Arbeiten werden mit jeweils 6 ECTS-Punkten bewertet. 
Themen für Bakkalaureatsarbeiten werden von der Leiterin oder dem Leiter der einschlägigen Lehr-
veranstaltungen vergeben, können auch von Studierenden vorgeschlagen werden und folgen in ihrem 
formalen Aufbau einer wissenschaftlichen Publikation.  
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Die Lehrveranstaltung, in deren Rahmen die Bakkalaureatsarbeit verfasst wird, ist erfolgreich abzu-
schließen.  
 
2.6. Freie Wahlfächer 
Freie Wahlfächer eröffnen den Studierenden die Möglichkeit, Lehrveranstaltungen in Fächern zu be-
legen, die im Studienplan nicht vorgesehen sind. Freie Wahlfächer werden allein durch die Entschei-
dung der Studierenden zum Bestandteil des Studiums. Lehrveranstaltungen im Umfang von 12 Se-
mesterstunden (12 ECTS-Punkten) sind aus dem Angebot aller anerkannten inländischen und aus-
ländischen Universitäten auszuwählen und Prüfungen darüber abzulegen . 
Die Studienkommission kann im Rahmen von Mustercurricula Empfehlungen für die freien Wahlfächer 
geben, um die Chancen der Studierenden auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. 
 
2.7.Prüfungsordnung für das Bakkalaureatsstudium 
 
2.7.1. Lehrveranstaltungsprüfungen  
Bei Vorlesungen erfolgt die Leistungsbeurteilung in Form einer Lehrveranstaltungsprüfung. 
Alle anderen Lehrveranstaltungen weisen immanenten Prüfungscharakter auf d. h. die Leistungs-
beurteilung erfolgt nicht auf Grund eines einzigen Prüfungsaktes am Ende der Lehrveranstaltung, 
sondern auf Grund von regelmäßigen, auf das Semester verteilten schriftlichen und/oder mündlichen 
Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
 
2.7.2. Bakkalaureatsprüfungen 
Bakkalaureatsprüfungen sind die Prüfungen, die in dem Bakkalaureatsstudium abzulegen sind. 
Mit der positiven Beurteilung aller Bakkalaureatsprüfungen (einschließlich der Bakkalaureatsarbeiten) 
und nach Absolvierung der Pflichtpraktika wird das Bakkalaureatsstudium abgeschlossen. 
 
 
Anhang 1: 
Punkteverteilung für das European Credit Transfer System (ECTS-Punkte) 
Rahmenangaben ECTS 
 SS ECTS 
VO 1  1,30 
VU 1 1,33 
SE 1 2,00 
SU 1 1,50 
Praktikumbegleitung 1 1,00 
Praktikum 1 Woche  1,70 
Wahlfach    1  1,00 
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Modul: Grundlagen des bio-psycho-sozialen Modells  
(2. Semester)(8 SSt) 

 
Modulkoordination: Pflegewissenschaft 
In der Pflegewissenschaft wird ein ganzheitlicher Weg verfolgt. Gesundheit und Krankheit wird dem-
nach als ein komplexes, vielfach verwobenes Gefüge verstanden, in dem biologische, psychologische 
und soziale Elemente von Gesundheit und Krankheit als gleichwertige Bedingungen der menschlichen 
Existenz zu begreifen sind. 
Neben biologischen können somit auch psychische und soziale Faktoren zum Entstehen einer Krank-
heit beitragen, den Zeitpunkt ihres Auftretens mitbestimmen, die Reaktion des Menschen auf körperli-
che Veränderungen beeinflussen, sowie auch den Zeitpunkt, in dem der Kranke den Arzt und/oder die 
Pflegeperson aufsucht. Sie färben das Verhalten während des Krankseins und können auch das 
Ausmaß und die Geschwindigkeit der Genesung modifizieren . 
Der Patient ist im Verbalisieren von Gefühlen und inneren Wahrnehmungen meist ungeübt und psy-
chosoziale Probleme kommen nur indirekt zur Sprache. Sofern Kränkungen und Konflikte zur Sym-
ptomentstehung bzw. zur Krankheitsentwicklung beitragen, sollen diese durch gezielte Anamneseer-
hebung (Pflegeanamnese) erfahren und verbalisiert werden, um das Selbstverständnis des Patienten 
zu vertiefen. Letztlich soll die Pflegeperson in der Lage sein, durch die von ihr gesammelten Informati-
onen und Wahrnehmungen den Menschen ganzheitlich zu erfassen und die Pflegeplanung danach 
ausrichten. 
 
Lernziele: Die interdisziplinäre Lernform soll Studierende befähigen, die biologischen, psychologi-
schen und sozialen Aspekte und ihre Wechselbeziehungen zu verstehen und das ganzheitliche Ver-
ständnis im Umgang mit Gesundheit und Krankheit fördern.  
 
Fächer und Themenbeispiele: 
¾ Naturwissenschaftliche, biologische Grundlagen 2 SSt 

- Immunologie 
- Endokrinologie 
- Vegetatives Nervensystem 

¾ Pflegewissenschaft 2 SSt 
- Pflegemodelle (z.B. nach Roper: berücksichtigt körperliche, soziologische, kulturelle 

und wirtschaftspolitische Faktoren, die die Lebensaktivitäten beeinflussen und da-
durch das abhängige / unabhängige Krankheitskontinuum beeinflussen) 

- Pflegeprozess, Assessment 
¾ Sozialwissenschaft 2 SSt 

- der Einfluss der Gesellschaft auf Gesundheit und Krankheit 
- Ökologie und Ökonomie 

¾ Gesundheitswissenschaft/Gesundheitspsychologie 2 SSt 
- Salutogenese / Pathogenese 
- Prävention / Gesundheitsförderung 
- Krankheitserleben, Krankheitsverarbeitung, Krankwerden, Kranksein 
- Gesundheitsrelevanter Lebensstil 
- Entwicklungspsychologie 
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Curriculum Pflegewissenschaft 
 

Modul: Praktische Einführung in den Aufgabenbereich der stationären Pflege 
(2. Semester, jeweils im SS ) 

 
Modulkoordination:  
 Pflegewissenschaft mit Univ. Klinik f. Med. Psychologie u. Psychotherapie 
 
Struktur:1 Semesterstunde Allgemeine Pflegewissenschaft 
     1 Semesterstunde  Praktikumsbegleitung 
      4 Wochen Praktikum 

Themenübersicht zum Modul  
Lernziel: Der Studierende soll basale Aspekte von Wissen, Erfahrungen und Fertigkeiten für den Um-
gang mit Patienten erwerben, um ein biopsychosoziales Modell der Pflegewissenschaft kennen zu 
lernen.  
 
Im ganzheitlichen Weg sind biologische, psychologische und soziale Aspekte miteinander verknüpft 
und stehen in einer Wechselbeziehung zueinander. Gesundheit und Krankheit sind natürliche Le-
bensphänomene und die akademische Ausbildung und Lehre findet in dem Spannungsfeld statt, wo 
kranke Menschen versorgt werden. 
Bevor die erweiterten Grundlagen der Pflegewissenschaft vermittelt werden, gehen die Studierenden 
für vier Wochen in den pflegerischen und medizinischen Alltag und üben sich im wichtigsten Pflege,– 
Anamnese-, Diagnostik- und Therapiegespräch, in der Auseinandersetzung mit leidenden Menschen. 
Sie begleiten Patienten, aus dieser Rolle des Begleitens wird die Funktion der Studierenden definiert. 
In einem Team auf einer Station oder Ambulanz zu sein und dort die Vielfalt des klinischen Alltags 
sowohl aus der Sicht des Patienten als auch aus der Sicht der HelferInnen zu erfahren, sollen eine 
Reflexion der eigenen zukünftigen Berufsaufgaben ermöglichen. 
 
Folgende Aspekte seien hervorgehoben:  

• am Beginn der Ausbildung stehend den Weg eines kranken Menschen mitgehen,  
• Alltagsablauf eines Krankenhauses kennen lernen,  
• diagnostische, therapeutische und pflegerische Möglichkeiten einer stationären oder ambulan-

ten Behandlung kennen lernen,  
• eigene Beweggründe zum Studium für Pflegewissenschaft hinterfragen und erfahren, was in 

Zukunft vermehrt auf die Studierenden zukommen wird. 
 
Eine theoretische Einführung durch Vorlesung und Seminar mit praktischen Übungen soll vorbereiten 
auf das vierwöchige Praktikum. Themen können sein Modelle von Gesundheit und Krankheit, Rollen 
und Erwartungen des Patienten, Krankheitserleben und Krankheitsverarbeitung, Phänomene der In-
teraktion und Kommunikation . 
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Stundenplan nach Fächern 
 
1. Semester 
 
Fach SSt LV-Typ ECTS 
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens 4 2VO/2VU 5,26 
Sozialwissenschaftliche Grundlagen 2 2VO 2,6 
Medizin und naturwissenschaftliche Grundlagen 3 2VO/1VU 3,93 
Gesundheitswissenschaften 2 2VO 2,6 
Kommunikationswissenschaften 2 2SE 4 
Allgemeine Pflegewissenschaft 4 2VO/2VU 5,26 
Praktikum 1/2   8,5 
Gesamt 17 10VO/5VU/2SE 32,15
 
 
2. Semester 
 
Fach SSt LV-Typ ECTS 
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens 2 2VO 2,6 
Humanwissenschaftliche Grundlagen 2 2VO 2,6 
Sozialwissenschaftliche Grundlagen 2 2VU 2,66 
Medizin und naturwissenschaftliche Grundlagen  3 2VO/1VU 3,93 
Gesundheitswissenschaften 2 2SE 4 
Allgemeine Pflegewissenschaft 4 2VO/2SE 6,6 
Praktikumsbegleitung 1 1VU 1,33 
Praktikum 1/2   8,5 
Gesamt 16 8VO/4VU/4SE 32,22
 
 
3. Semester 
 
Fach SSt LV-Typ ECTS 
Humanwissenschaftliche Grundlagen 2 2VU 2,66 
Gesundheitswissenschaften 2 2VO 2,6 
Sozialwissenschaftliche Grundlagen 2 2VU 2,66 
Didaktische Grundlagen 2 2SU 3 
Kommunikationswissenschaften 2 2VO 2,6 
Allgemeine Pflegewissenschaft 2 2VO 2,6 
Pflegeforschung 3 2VO/1SE 4,6 
Wahlfach 1  1 
Praktikum 1/2   8,5 
Gesamt 16 8VO/4VU/2SU/1SE 30,22
 
 
4. Semester 
 
Fach SSt LV-Typ ECTS 
Medizin und naturwissenschaftliche Grundlagen 2 2VU 2,66 
Gesundheitswissenschaften 2 2 SE 4 
Spezielle Pflegewissenschaften 6 4VO/2SE 9,2 
Pflegeforschung 3 2VO/1SE 4,6 
Praktikumsbegleitung 1 1VU 1,33 
Praktikum 1/2   8,5 
Gesamt 14 6VO/3VU/5SE 30,29
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5. Semester 
 
Fach SSt LV-Typ ECTS 
Gesundheitswissenschaften 2 2VO 2,6 
Rechtliche Grundlagen 2 2VO 2,6 
Betriebswirtschaftliche Grundlagen 2 2VO 2,6 
Kommunikationswissenschaften 2 2SE 4 
Spezielle Pflegewissenschaft 4 2VO/2SE 6,6 
Pflegeforschung 1 1VO 1,3 
Wahlfach 5  5 
Bakkalaureatsarbeit   6 
Gesamt 18 9VO/4SE 30,7 
 
 
6. Semester 
 
Fach SSt LV-Typ ECTS 
Humanwissenschaftliche Grundlagen 2 2VU 2,66 
Rechtliche Grundlagen 2 2VO 2,6 
Betriebswirtschaftliche Grundlagen 2 2VO 2,6 
Spezielle Pflegewissenschaft 2 2SE 4 
Pflegeforschung 1 1VO 1,3 
Wahlfach 6  6 
Bakkalaureatsarbeit   6 
Gesamt 15 5VO/2VU/2SE 25,16
 
 
 SSt ECTS 
1. Studienjahr 33 64,37 
2. Studienjahr 30 60,51 
3. Studienjahr 33 55,86 
Gesamt 96 180,74 
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142.  
Schiedskommission; Ergebnis der Wahl der Vorsitzenden sowie der zwei Stellvertreterinnen 
und des Schriftführers 
In der konstituierenden Sitzung der Schiedskommission gemäß § 43 Universitätsgesetz 2002 am 21. 
Juni 2004 wurde Frau 
 

Dr. Gerhild Meier 
 
zur Vorsitzenden sowie Frau 
 

Dr. Monika Klobassa 
 
zur 1. Stellvertreterin der Vorsitzenden und Frau 
 

Dr. Cattina Leitner 
 
zur 2. Stellvertreterin der Vorsitzenden und Herr 
 

Dr. Michael Friedrich 
 
zum Schriftführer gewählt. 
 

Der Rektor: 
Walter 
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143. 1 Ausschreibung von Stellen für Universitätsprofessorinnen bzw. Universitätsprofessoren 
 
An der Medizinischen Universität Graz ist zum ehest möglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines 
 

Universitätsprofessorin/Universitätsprofessors für Augenheilkunde 
 
an der Universitätsklinik für Augenheilkunde, Graz, zu besetzen. Die Aufnahme erfolgt  
unbefristet in Vollzeitbeschäftigung in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis nach den Bestimmun-
gen des Universitätsgesetzes 2002 und des Angestelltengesetzes. 
 
Profil der Stelle:  
Das Profil (Nachfolge O. Univ.-Prof. Dr. Faulborn) kann im Internet unter www.uni-graz.at/augwww  
abberufen werden. Für weitere fachliche Auskünfte in Zusammenhang mit der ausgeschriebenen Stel-
le steht Herr Univ. Prof. Dr. Gerhard Schumann, Tel.: 0316/ 385-82893 zur Verfügung.   
 
Aufgaben: 
Neben der Leitung der Klinik werden hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung und 
Lehre für das zu besetzende Fach, praktische Vertrautheit mit allen Aspekten der Augenheilkunde und 
mindestens 5 Jahre chirurgische Erfahrung in Operationen des vorderen und hinteren Augenabschnit-
tes erwartet. Pflichtlehre im Rahmen des Curriculums und Ausbildung von Mitarbeitern sind durchzu-
führen. 
 
Einstellungsvoraussetzungen: Ein der Verwendung entsprechendes abgeschlossenes Hochschulstu-
dium, pädagogische und didaktische Eignung, Promotion und Habilitation oder ein äquivalenter 
Nachweis qualifizierter wissenschaftlicher Leistungen, Anerkennung als Fachärztin/ Facharzt für Au-
genheilkunde, Kompetenz und Potential zum Führen einer Universitätsklinik.  
 
Das Leitbild der Medizinischen Universität Graz und des Curriculums orientiert sich am bio-
psychosozialen Modell, daher wird eine entsprechende soziale Kompetenz der Bewerberinnen und 
Bewerber erwartet und gefordert. 
 
Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Entsprechend 
dem Frauenförderungsplan werden Frauen bei gleicher Qualifikation  vorrangig aufgenommen. Be-
werbungen sind ausschließlich an Hand des strukturierten Bewerbungsformulars der Medizinischen 
Universität Graz abrufbar unter der Adresse http:/www.meduni-graz.at/karriere.html, mit den üblichen 
Unterlagen (Lebenslauf, Publikationsliste, Lehrtätigkeit, inhaltlich gegliedert entsprechend dem Formu-
lar für Kurzbewerbungen) bis zum  27. August 2004 .an den Rektor der Medizinischen Universität 
Graz, Herrn Univ. Prof. Dr. med. Dr. phil. Gerhard F. Walter, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz, zu 
richten. 
 
 
143.2 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
Im Sinne des Bundesgleichbehandlungsgesetzes und der Frauenförderung auf Universitäten werden 
besonders Frauen ermutigt, sich für diese Positionen zu bewerben. Frauen werden bei gleicher Quali-
fikation vorrangig aufgenommen. 
 
Bewerbungen sind unter der jeweiligen Kennzahl an die Personalabteilung der Medizinischen Univer-
sität Graz, Halbärthgasse 8, 8010 Graz zu richten. 
 
Die Medizinische Universität Graz schreibt gemäß §107 UG 2002 folgende Positionen aus (Privatan-
gestelltenverhältnis auf Grundlage des VBG): 
 
 

http://www.uni-graz.at/augwww
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1 halbe Stelle einer Wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder eines Wissenschaftlichen Mitarbeiters im 
Forschungs- und Lehrbetrieb (befristete Ersatzkraft) am Institut für Medizinische Biochemie und Medi-
zinische Molekularbiologie voraussichtlich zu besetzen ab 06. Dezember 2004 bis  
15. September 2008. 
Anforderungsprofil: Abgeschlossenes Doktoratsstudium aus Molekularbiologie, Biochemie oder einem 
eng verwandtem Fach bzw. eine dem Doktorat gleich zu wertende wissenschaftliche Befähigung. 
Einschlägige Lehrerfahrung, wissenschaftliche Erfahrung im Bereich der Atherogenese und Gefäßbio-
logie; einschlägige methodische Kenntnisse, insbesondere im Bereich der Klonierung und Expression 
von Genen und des Gentransfers; gute EDV- und Englischkenntnisse. 

Ende der Bewerbungsfrist: 28. Juli 2004 (Kennzahl: W80) 
 
1 Stelle einer Wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder eines Wissenschaftlichen Mitarbeiters im For-
schungs- und Lehrbetrieb an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin zu beset-
zen ab sofort. 
Anforderungsprofil: Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin. 
Absolvierte Gegenfächer bzw. abgeschlossene Turnusausbildung, Notarztdiplom, einschlägige wis-
senschaftliche Vorerfahrung, EDV-Kenntnisse, Fremdsprachenkenntnisse. 

Ende der Bewerbungsfrist: 28. Juli 2004 (Kennzahl: W81) 
 
1 Stelle einer Ärztin oder eines Arztes in Facharztausbildung (befristete Ersatzkraft) an der Universi-
tätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin zu besetzen ab sofort bis 18. Oktober 2005. 
Anforderungsprofil: Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin. 
Absolvierte Gegenfächer bzw. abgeschlossene Turnusausbildung, Notarztdiplom, einschlägige wis-
senschaftliche Vorerfahrung, EDV-Kenntnisse, Fremdsprachenkenntnisse. 

Ende der Bewerbungsfrist: 28. Juli 2004 (Kennzahl: W82) 
 
1 halbe Stelle einer Wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder eines Wissenschaftlichen Mitarbeiters im 
Forschungs- und Lehrbetrieb (befristete Ersatzkraft) an der Universitätsklinik für Psychiatrie voraus-
sichtlich zu besetzen ab 01. Oktober 2004. 
Anforderungsprofil: Abgeschlossenes Doktoratsstudium der Psychologie. 
Erfahrung in klinischer Psychologie und/oder Gesundheitspsychologie, psychotherapeutische Ausbil-
dung, Erfahrung in der psychologischen Testdiagnostik und an Biofeedback, Lehrtätigkeit erwünscht. 

Ende der Bewerbungsfrist: 28. Juli 2004 (Kennzahl: W83) 
 
1 Stelle einer Ärztin oder eines Arztes in Facharztausbildung (befristete Ersatzkraft) an der 
Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie voraussichtlich zu besetzen ab 15. September 
2004 bis 03. Jänner 2005. 
Anforderungsprofil: Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin. 
Vorkenntnisse in Dermatologie, wissenschaftliche Tätigkeit. 

Ende der Bewerbungsfrist: 28. Juli 2004 (Kennzahl: W84) 
 
1 Stelle einer Ärztin oder eines Arztes in Facharztausbildung an der Universitätsklinik für Anästhesio-
logie und Intensivmedizin zu besetzen ab sofort. 
Anforderungsprofil: Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin. 
Absolvierte Gegenfächer bzw. abgeschlossene Turnusausbildung, Notarztdiplom, einschlägige wis-
senschaftliche Vorerfahrung, EDV-Kenntnisse, Fremdsprachenkenntnisse. 

Ende der Bewerbungsfrist: 28. Juli 2004 (Kennzahl: W88) 
 
1 Stelle einer Wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder eines Wissenschaftlichen Mitarbeiters im For-
schungs- und Lehrbetrieb am Institut für Pathologie zu besetzen ab sofort. 
Anforderungsprofil: Abgeschlossenes Doktoratsstudium der Humanmedizin; Facharzt für Pathologie. 
Kenntnisse im Gesamtfach der klinischen Pathologie, Erfahrungen in der Lehre im Fachbereich Pa-
thologie. Wissenschaftliche Tätigkeit ausgewiesen durch Publikationen. 

Ende der Bewerbungsfrist: 28. Juli 2004 (Kennzahl: W89) 
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143.3 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
Im Sinne des Bundesgleichbehandlungsgesetzes und der Frauenförderung auf Universitäten werden 
besonders Frauen ermutigt, sich für diese Position zu bewerben. Frauen werden bei gleicher Qualifi-
kation vorrangig aufgenommen. 
 
Bewerbungen sind unter der jeweiligen Kennzahl an die Personalabteilung der Medizinischen Univer-
sität Graz, Halbärthgasse 8, 8010 Graz zu richten. 
 
Die Medizinische Universität Graz schreibt gemäß §107 UG 2002 folgende Positionen aus (Privatan-
gestelltenverhältnis auf Grundlage des VBG): 
 

1 Stelle einer Juristin oder eines Juristen  
für den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 

 
Anforderungsprofil: 

• Österreichische Staatsbürgerschaft oder Staatsbürgerschaft eines anderen Mitgliedsstaates 
der EU oder EWR; 

• Rechtliche Unbescholtenheit; 
• Studium der Rechtswissenschaft 
• Erfahrung in der Aufbereitung von Rechtsmaterien 
• Fähigkeit zu selbständiger, eigenverantwortlicher Arbeit betreffend rechtliche Fragestellungen 
• Fähigkeit zur Vermittlung juridischer Inhalte auch gegenüber NichtjuristInnen 
• Fähigkeit zu selbständiger Vorbereitung und Ausarbeitung von Arbeitsunterlagen für Sitzun-

gen, Besprechungen und Veranstaltungen, sowie für Informations- und Rundschreiben 
• Verfassen von Beschwerden 
• Vorbereitung von Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen betreffend Gleichbehandlung, Frau-

enförderung und Gender-Mainstreaming 
• Selbständige Leitung des EDV-unterstützten administrativen Bereiches 
• Terminkoordination für alle Arbeitskreismitglieder 
• Auskünfte in Gleichbehandlungsfragen an Universitätsangehörige und Bewerberinnen bzw. 

Weiterverweis an die AKGL-Mitglieder 
• Selbständige Erledigung der Korrespondenz, auch in englischer Sprache 
• Erstellung einer Homepage für den AKGL 
• Aufbau einer rechtsspezifischen Bibliothek für Gleichbehandlungsfragen 
• Aufbau und Verwaltung einer Sammlung von Literatur betreffend Gleichbehandlung, Chan-

cengleichheit, Gender-Mainstreaming und Frauenförderung 
• Dokumentation 
  

Ende der Bewerbungsfrist: 28. Juli 2004 (Kennzahl: A87) 
 
 
1 halbe Stelle einer Sekretärin oder eines Sekretärs für den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
an der Mediznischen Universität Graz zu besetzen ab sofort. 
Anforderungsprofil: Fähigkeit zu Büroorganisation und selbständigem Arbeiten, sehr gute EDV-
Kenntnisse (MS Office, Gestaltung einer Homepage), Interesse an Gleichbeandlungsfragen, Team 
und Kommunikationsfähigkeit. 

Ende der Bewerbungsfrist: 28. Juli 2004  (Kennzahl: A44) 
 
 
1 Stelle einer Medizinisch-Technischen Analytikerin oder eines Medizinisch-Technischen Analytikers 
am Institut für Hygiene, Abteilung Wasserlabor und Mikroökonomie voraussichtlich zu besetzen  
ab 01. Oktober 2004 (befristet voraussichtlich 1 Jahr). 
Anforderungsprofil:  
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- Reifeprüfung  
- abgeschlossene Ausbildung einer Medizinisch-technischen Analytikerin/eines Medizinisch-

technischen Analytikers 
- Praktische Laborerfahrung, wenn möglich auf dem Gebiet der Wasseranalytik (chem. und 

bakt. Untersuchungsmethoden) 
- Kenntnisse über Qualitätssicherung in einem zertifizierten und akkreditierten Labor 

Ausgezeichnete PC-Kenntnisse, insbesondere Microsoft-Word und Excel.  
- Bereitschaft zum Erlernen von hauseigenen Computerprogrammen und zur Mitarbeit in diver-

sen Lehrveranstaltungen.  
- Fremdsprachenkenntnisse (Englisch). Kommunikationsfähigkeit 
- Team- und Innovationsfähigkeit 
- hohes Maß an Selbständigkeit 
Ende der Bewerbungsfrist:  28. Juli 2004  (Kennzahl: A86) 
 
 
1 Stelle einer Sekretärin oder eines Sekretärs (befristete Ersatzkraft) an der Universitätsklinik für Kin-
der- und Jugendheilkunde zu besetzen ab sofort. 
Anforderungsprofil: Einschlägige Berufserfahrung, Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten, EDV-
Anwenderkenntnisse, Englischkenntnisse. 

Ende der Bewerbungsfrist:  28. Juli 2004  (Kennzahl: A85) 
 
 
1 Stelle einer Referentin oder eines Referenten im Büro für Internationale Kooperation in der Lehre 
(Veröffentlichung im Mitteilungsblatt am 16.06.2004) Kennzahl A74: Verlängerung der Bewerbungs-
frist bis 14.07.2004. 
  

Der Rektor: 
Walter 
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144.  
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Dr. med. univ. Stefan Golaszweski 
Der Senat hat gem. § 103 Abs. 7 UG 2002  eine Habilitationskommission eingesetzt für: 
 

Dr. med. univ. Stefan  GOLASZWESKI 
 
Dieser Kommission gehören an: 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Gerhard KOSTNER 

Univ.-Prof. Dr. Winfried GRANINGER 
Univ.-Prof. Dr. Erwin OTT 
Univ.-Prof. Dr. Franz EBNER 

Mittelbau: Ao.Univ.-Prof. Dr. Erich SORANTIN 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Peter KAPELLER 

Studenten:  N.N. 
 
In der  konstituierenden Sitzung am 25. Mai.2004  wurde Herr  
 

Univ.-Prof .Dr. Erwin OTT 
 
zum Vorsitzenden gewählt. 
 

Der Vorsitzende des Senats: 
Stein 

 
 
 
145.  
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Dr. med. univ. Peter Krippl 
Der Senat hat gem. § 103 Abs. 7 UG 2002  eine Habilitationskommission eingesetzt für:  

 
Dr. med. univ. Peter KRIPPL 

 
Dieser Kommission gehören an: 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Reingard AIGNER 

Univ.-Prof. Dr. Winfried GRANINGER 
Univ.-Prof. Dr. Günter KREJS 
Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 

Mittelbau: Ao.Univ.-Prof. Dr. Axel HABERLIK 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Sabine HORN 

Studenten: NN 
 
In der  konstituierenden Sitzung am 25. Mai.2004  wurde Herr  

 
Univ.- Prof. Dr. Günter KREJS 

 
zum Vorsitzenden gewählt.  
 

Der Vorsitzende des Senats: 
Stein 
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146.  
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Dr. med. univ. Michael Zink 
Der Senat hat gem. § 103 Abs. 7 UG 2002  eine Habilitationskommission eingesetzt für:  
 

Dr. med. univ. Michael ZINK 
 

Dieser Kommission gehören an: 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Reingard AIGNER 

Univ.-Prof. Dr. Karlheinz TSCHELIESSNIGG 
Univ.-Prof. Dr. Hans-Jörg MISCHINGER 
Univ.-Prof. Dr. Gerhard LANZER 

Mittelbau: Ao.Univ.-Prof. Dr. Gottfried FUCHS 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Andrä WASLER 

Student: N.N. 
 
In der  konstituierenden Sitzung am 25. Mai.2004  wurde Herr  
 

Univ.-Prof. Dr. Gerhard LANZER 
 
zum Vorsitzenden gewählt.  
 

Der Vorsitzende des Senats: 
Stein 

 
 
 
147.  
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Dr. med. univ. Herwig Köppel 
Der Senat hat gem. § 103 Abs. 7 UG 2002  eine Habilitationskommission eingesetzt für:  
 

Dr. med. univ. Herwig KÖPPEL 
 
Dieser Kommission gehören an: 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Reingard AIGNER 

Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK 
Univ.-Prof. Dr.  Ernst Helfried METZLER 
Univ.-Prof. Dr. Ernst PILGER 

Mittelbau: Ao. Univ.-Prof. Thomas WASCHER 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Reinhold SCHMIDT 

Student: N.N. 
 

 
In der  konstituierenden Sitzung am 25. Mai.2004  wurde Frau  
 

Univ.-Prof. Dr. Reingard AIGNER 
 
zur Vorsitzenden gewählt.  
 

Der Vorsitzende des Senats: 
Stein 
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148.  
Einsetzung einer Habilitationskommission für Frau Dr. med. univ. Sonja Fruhwald 
Der Senat hat gem. § 103 Abs. 7 UG 2002  eine Habilitationskommission eingesetzt für: 
 

Dr. med. univ. Sonja FRUHWALD 
 
Dieser Kommission gehören an: 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Günter KREJS 

Univ.-Prof. Dr. Reingard AIGNER 
Univ.-Prof. Dr. Hans-Jörg MISCHINGER 
Univ.-Prof. Dr. Bruno RIGLER 

Mittelbau: Ao.Univ.-Prof. Dr. Gottfried FUCHS 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Sabine HORN 

Studenten: N.N 
 
In der  konstituierenden Sitzung am 25. Mai.2004  wurde Herr  
 

Univ.-Prof. Dr. Günter KREJS 
 
zum Vorsitzenden gewählt.  
 

Der Vorsitzende des Senats: 
Stein 

 
 
 
 
149.  
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Dr. med. univ. Helmut Pürerfellner 
Der Senat hat gem. § 103 Abs. 7 UG 2002  eine Habilitationskommission eingesetzt für: 
 

Dr. med.univ. Helmut PÜRERFELLNER 
 
Dieser Kommission gehören an: 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Günter KREJS 

Univ.-Prof. DDr. Egon MARTH 
Univ.-Prof. Dr. Gerhard KOSTNER 
Univ.-Prof. Dr. Albrecht BEITZKE 

Mittelbau: Ao.Univ.-Prof. Dr. Hubert HAUSER 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Marianne BRODMANN 

Studenten: N.N. 
 
In der  konstituierenden Sitzung am 25. Mai.2004  wurde Herr  
 

Univ.-Prof. Dr. Günter KREJS 
 
zum Vorsitzenden gewählt. 
 

Der Vorsitzende des Senats: 
Stein 
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150.  
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Dr. rer. nat. Gerhard Cvirn 
Der Senat hat gem. § 103 Abs. 7 UG 2002  eine Habilitationskommission eingesetzt für: 
 

Dr. rer. nat. Gerhard CVIRN 
 

Dieser Kommission gehören an: 
Professoren Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK 

Univ.-Prof. Dr. Winfried GRANINGER 
Univ.-Prof. Dr. Gilbert REIBNEGGER 
Univ.-Prof. Dr. Günther JÜRGENS 

Mittelbau: Ao.Univ.-Prof. Dr. Siegfried GALLISTL 
Dr. Brigitte SANTNER 

Studenten: N.N. 
 
In der  konstituierenden Sitzung am 25. Mai.2004  wurde Herr  
 

Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK 
 
zum Vorsitzenden gewählt. 
 

Der Vorsitzende des Senats: 
Stein 

 
 
 
151.  
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Dr. med. univ. Christian Aigner 
Der Senat hat gem. § 103 Abs. 7 UG 2002  eine Habilitationskommission eingesetzt für: 
 

Dr. med. univ. Christian AIGNER. 
Dieser Kommission gehören an: 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Reingard AIGNER 

Univ.-Prof. Dr. Reinhard WINDHAGER 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang LINHART 
Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK 

Mittelbau: Ao.Univ.-Prof. Dr. Heike WELKERLING 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Andrä WASLER 

Studenten N.N. 
 

In der  konstituierenden Sitzung am 2. Juli 2004  wurde Herr  
 

Univ.-Prof. Dr. Reinhard WINDHAGER 
 
zum Vorsitzenden gewählt. 
 

Der Vorsitzende des Senats: 
Stein 
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152.  
Einsetzung einer Habilitationskommission für Frau Dr. med. univ. Daniela Kniepeiss 
Der Senat hat gem. § 103 Abs. 7 UG 2002  eine Habilitationskommission eingesetzt für: 
 

Dr. med. univ.. Daniela KNIEPEISS 
 
Dieser Kommission gehören an: 
Professoren Univ.-Prof. Dr. Hans-Jörg MISCHINGER 

Univ.-Prof. Dr. Michael HÖLLWARTH 
Univ.-Prof. DDr. Egon MARTH 
Univ.-Prof. Dr. Winfried GRANINGER 

Mittelbau: Ao.Univ.-Prof. Dr. Selman URANÜS 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Axel HABERLIK 

Studenten  N.N. 
 
In der  konstituierenden Sitzung am 2. Juli 2004  wurde Herr  
 

Univ.-Prof. Dr. Winfried GRANINGER 
 
zum Vorsitzenden gewählt. 
 

Der Vorsitzende des Senats: 
Stein 

 
 
 
 
153.  
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Dr. med. univ. Franz Legat 
Der Senat hat gem. § 103 Abs. 7 UG 2002  eine Habilitationskommission eingesetzt für: 
 

Dr. med. univ. Franz LEGAT 
 
Dieser Kommission gehören an: 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Reinhard AIGNER 

Univ.-Prof. Dr. Helmut  KERL 
Univ.-Prof. Dr. Winfried GRANINGER 
Univ.-Prof. Dr. Ernst PILGER 

Mittelbau Ao.Univ.-Prof. Dr. Peter WOLF 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Rainer AMANN 

Studenten: N.N. 
 
In der  konstituierenden Sitzung am 2. Juli 2004  wurde Herr  
 

Univ.-Prof. Dr. Winfried GRANINGER 
 
zum Vorsitzenden gewählt. 
 

Der Vorsitzende des Senats: 
Stein 

 
 
 
 
 



 - 43 -

154.  
Einsetzung einer Habilitationskommission für Frau Mag. Dr. Sandra Johanna Wallner 
Der Senat hat gem. § 103 Abs. 7 UG 2002  eine Habilitationskommission eingesetzt für: 
 

Mag. Dr. Sandra Johanna WALLNER 
 
Dieser Kommission gehören an: 
Professoren Univ.-Prof. Dr. Rainer RIENMÜLLER 

Univ.-Prof. Dr. Günter KREJS 
Univ.-Prof. Dr. Reingard AIGNER 
Univ.-Prof.  Dr. Anton SADJAK 

Mittelbau: Ao.Univ.-Prof. Dr. Sabine HORN 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Roswitha PFRAGNER 

Studenten: N.N. 
 
In der  konstituierenden Sitzung am 2. Juli 2004  wurde Herr  
 

Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK 
 
zum Vorsitzenden gewählt. 
 

Der Vorsitzende des Senats: 
Stein 

 
 
 
155.  
Einsetzung einer Habilitationskommission für Herrn Dr. med. univ. Gernot Wimmer 
Der Senat hat gem. § 103 Abs. 7 UG 2002  eine Habilitationskommission eingesetzt für: 
 

Dr. med. univ. Gernot WIMMER 
Dieser Kommission gehören an: 
Professoren: Univ.-Prof. Dr. Reingard AIGNER 

Univ.-Prof. Dr. Hans-Jörg MISCHINGER 
Univ.-Prof. Dr. Rudolf BRATSCHKO 
Univ.-Prof. Dr. Werner ABERER 

Mittelbau: Ao.Univ.-Prof. Dr. Christian WALCH 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Christof PERTL 

Studenten: N.N. 
 
In der  konstituierenden Sitzung am 2. Juli 2004  wurde Herr  
 

Univ.-Prof. Dr. Werner ABERER 
 

zum Vorsitzenden gewählt. 
 

Der Vorsitzende des Senats: 
Stein 
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